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TEIL I - BEGRÜNDUNG 

zur 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bredstedt, Kreis Nordfriesland 

– „Nahversorgungszentrum Boysen’sche Koppel“ – 

für das Gebiet zwischen der Osterstraße und der Alleestraße sowie westlich der Eisen-

bahnstraße 

 

 

1 AUSGANGSSITUATION 

1.1 Lage des Plangebietes 

Das ca. 3.500 m² große Plangebiet liegt im Zentrum von Bredstedt, westlich der Eisenbahn-

straße (B 5), zwischen der Osterstraße im Süden und der Alleestraße im Norden, unmittelbar 

nördlich angrenzend an das bestehende Nahversorgungszentrum. 

 

Der Planbereich wird wie folgt umgrenzt:  

- im Norden durch die Alleestraße, 

- im Westen durch die bebauten Wohngrundstücke an der Alleestraße, 

- im Süden durch den bestehenden Einzelhandelsbetrieb an der Eisenbahnstraße und 

- im Osten durch die Eisenbahnstraße (Bundesstraße B 5). 

Die genaue Abgrenzung ist dem zeichnerischen Teil des Planentwurfes im Maßstab 1 : 5.000 

zu entnehmen. 

 

1.2 Bestand 

Der Geltungsbereich 

überplant vier Wohn-

grundstücke, die mit 

entsprechenden Wohn- 

und Nebengebäuden 

bebaut und von priva-

ten Hausgärten umge-

ben sind. 

Unmittelbar südlich 

grenzt der bestehende 

Einzelhandelbetrieb an. 

Das Relief im Planbe-

reich ist sehr eben mit 

Geländehöhen um 15 

m über NHN. 

 

Luftbildquelle: DigitalerAtlasNord 
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1.3 Grundlage des Verfahrens 

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634) 

in der derzeit gültigen Fassung. 

 

Die Stadtvertretung der Stadt Bredstedt hat am 11.12.2024 die Aufstellung der 37. Änderung 

des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

 

1.4 Rechtliche Bindungen 

1.4.1 Landesentwicklungsplan 2021 

Der Stadt Bredstedt wird in der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes (LEP 2021) 

der Status eines Unterzentrums zugewiesen. Weiterhin befindet sich Bredstedt an einer Lan-

desentwicklungsachse sowie in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. 

 

Das Unterzentrum Bredstedt mit mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Nahbe-

reich ist gemäß Kapitel 3.10 Ziffern 3 und 5 der Fortschreibung 2021 des LEP regelmäßig für 

die Errichtung von Einzelhandelsgroßprojekten in der geplanten Größenordnung geeignet 

(Zentralitäts- und Kongruenzgebot). 

  

Der Planbereich entspricht dem siedlungsstrukturellen Integrationsgebot nach Kapitel 3.10 Zif-

fer 6 der Fortschreibung 2021 des LEP. Der Einzelhandelsstandort übernimmt dabei neben 

der Versorgung der örtlichen Bevölkerung im nördlichen Stadtgebiet auch die überörtliche Ver-

sorgung des nördlichen Nahbereiches des Unterzentrums Bredstedt. Die Ansiedlung von Ein-

zelhandelsgroßprojekten mit zentrenrelevanten Kernsortimenten entspricht dem Integrations-

gebot nach Kapitel 3.10 Ziffer 6 der Teilfortschreibung des LEP, da solche Betriebe nur in 

Zentralen Versorgungsbereichen zulässig sind. 

 

Nach Kapitel 3.10 Ziffer 4 der Fortschreibung 2021 (Beeinträchtigungsverbot) darf das Plan-

vorhaben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungs-

bereiche, hier insbesondere den zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“ der Stadt 

Bredstedt, und der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung erwarten lassen. 

Die Umsetzung dieser Planung dient insbesondere der Stärkung des zentralen Versorgungs-

bereiches und beeinträchtigt diesen somit nicht. 

 

1.4.2 Regionalplan für den Planungsraum V, 2002 

Der Regionalplan für den Planungsraum V (2002) weist der Stadt Bredstedt den Status eines 

Unterzentrums zu. Somit ist die Stadt als regionaler Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung 

anzusehen. Zentrale Orte sollen dieser Zielsetzung durch eine vorausschauende Bodenvor-

ratspolitik, durch eine der künftigen Entwicklung angepasste Ausweisung von Wohnungs-, Ge-

meinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen sowie durch die Bereitstellung entsprechender 

Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen gerecht werden. Die benachbarten, nicht zentral-

örtlich eingestuften Gemeinden Breklum und Struckum sind zur Darstellung eines gemeinsa-

men Flächenpotentials zugunsten der längerfristigen Siedlungsentwicklung in den Planungs-

raum mit einbezogen. 
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Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 

und Erholung. 

 

Gem. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplanes für den neuen Planungsraum I 

(2023) wird der Stadt Bredstedt weiterhin der Status eines Unterzentrum zugewiesen. Die 

Zentralen Orte und Stadtrandkerne im Planungsraum sind Schwerpunkte für überörtliche Inf-

rastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie für die wohnbauliche und gewerbliche Ent-

wicklung. Sie haben entsprechend ihrer Funktion in bedarfsgerechtem Umfang Flächen für 

Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur auszuweisen. Um ihre Schwerpunktfunktion für Wohnen 

und Gewerbe sowie für überörtliche Infrastruktur wahrzunehmen können, müssen die Zentra-

len Orte und Stadtrandkerne eine vorausschauende Flächenvorsorge betreiben und in be-

darfsgerechtem Umfang Flächen ausweisen. Sie haben dabei wie alle anderen Kommunen im 

Land den Erfordernissen der Raumordnung gemäß Kapitel 3.9 LEP 2021 Rechnung zu tragen. 

Das Plangebiet liegt zentral im baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiet. 

 

1.4.3 Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I, 2020 

In den Karten 1 bis 3 des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum I (2020) sind für den 

Plangeltungsbereich oder angrenzende Flächen keine besonderen Darstellungen enthalten. 

 

1.4.4 Landschaftsplan 

Im Entwicklungsteil des Landschaftsplanes der Stadt Bredstedt (1998) liegt das Plangebiet 

innerhalb einer Gewerbefläche. 

 

1.4.5 Schutzverordnungen 

Ausweisungen nach §§ 23 bis 29 BNatSchG liegen für das Plangebiet oder angrenzend dazu 

nicht vor. Flächen des Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems des Landes Schleswig-Hol-

stein sind ebenso wenig betroffen wie Waldflächen. 

Flächen des europäischen Netzes Natura 2000 sind von der Planung nicht betroffen. Die 

nächstgelegenen Natura 2000-Gebiete liegen nördlich von Bredstedt in einer Entfernung von 

ca. 2,8 km (FFH 1319-301 „NSG Bordelumer Heide und Langenhorner Heide mit Umgebung“). 

Aufgrund der großen Entfernungen und der zu erwartenden Wirkfaktoren ist nicht von Auswir-

kungen auf die Natura 2000-Gebiete auszugehen. 
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2 ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

2.1 Allgemeine Ziele der Planung 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der baulichen und sonstigen Nut-

zung wird für das o.g. Plangebiet die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

Die Aufstellung der F-Plan-Änderung wurde notwendig, um in dem Planbereich auf einer Ge-

samtfläche von ca. 3.500 m² eine den Funktionsbedürfnissen der Stadt Bredstedt entspre-

chende Entwicklung zu ermöglichen. 

 

Die Stadt Bredstedt möchte in ihrer Funktion als Unterzentrum den Umbau und damit einher-

gehend die Vergrößerung und Modernisierung eines seit ca. 2008 bestehenden Verbraucher-

marktes im Ortskern ermöglichen. Am Standort sind aktuell ein MARKANT-Markt sowie eine 

ehemalige Drogerie vorhanden. Das kleinere Gebäude wird seit Aufgabe durch den Mieter 

Rossmann im Jahr 2024 ebenfalls von MARKANT genutzt. Für die beiden Betriebe stehen 

aktuell insgesamt 127 Kunden-Parkplätze zur Verfügung. 

 

Für den bestehenden Markt sind im Bestandsgebäude keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr 

vorhanden, um den Vollsortimentsanspruch weiterhin markt- und wettbewerbsgerecht umset-

zen zu können. Daher ist im Rahmen der langfristigen Sicherung des Standortes und der Wett-

bewerbsfähigkeit eine Neuaufstellung eines Famila-Marktes geplant. Hierfür soll das größere 

in Bestandsgebäude erhalten und großzügig umgebaut und erweitert werden. Das kleinere 

Bestandsgebäude sowie die bereits zugekauften benachbarten Wohnhäuser sollen für die ge-

plante Erweiterung abgerissen werden. 

Aus diesem Grund sollen über die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallel 

aufgestellte 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 die Voraussetzungen für 

den Neu- bzw. Umbau des Verbrauchermarktes und eine komplette Umgestaltung des Park-

platzes geschaffen werden. 

 

Der vorhandene Verbrauchermarkt plant an der Eisenbahnstraße eine Weiterentwicklung sei-

nes Marktkonzeptes; hierzu zählt auch eine angemessene Vergrößerung der Verkaufsfläche, 

um den Vollsortimentsanspruch weiterhin markt- und wettbewerbsgerecht umsetzen zu kön-

nen. Dabei geht es schwerpunktmäßig nicht nur um eine Ausweitung des Sortimentes, son-

dern um eine zeitgemäße Präsentation des bestehenden Warensortimentes und eine zu-

kunftsfähige Aufteilung des Marktes. Die geringfügige Erweiterung der bereits jetzt im Bebau-

ungsplan verankerten Gesamtverkaufsfläche bezweckt jedoch auch eine bessere Übersicht-

lichkeit im Markt durch eine künftig niedrigere Regalierung. 

Die aktuell zulässige Verkaufsfläche von derzeit ca. 1.750 m² + 750 m² = 2.500 m² soll auf 

zukünftig ca. 2.900 m² erhöht werden, um den Markt auch langfristig am Standort halten zu 

können. 

 

Die Stadt Bredstedt möchte mit dieser Planung das bestehende Nahversorgungsunternehmen 

weiter entwickeln und langfristig sichern. 

 

Standortalternativen bieten sich für die Umsetzung des o.g. Planvorhabens nicht, da sich der 

Verbrauchermarkt am bestehenden Standort etabliert hat und an die Lage im Ortskern sowie 

an die vorhandene verkehrliche Infrastruktur und die Parkplätze gekoppelt ist. Das Plangebiet 

liegt zudem im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Bredstedt. Weitere 
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Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe sind im Innenstadtbereich nicht vorhanden, sodass der Er-

halt und die Aufwertung dieses Standorts aus Sicht der Stadt Bredstedt ein ausdrückliches 

Planungsziel darstellt. 

 

Aus diesen Gründen hat sich die Stadt Bredstedt dafür entschieden, die 37. Änderung des 

Flächennutzungsplanes für den Erweiterungsbau des Verbrauchermarktes am Standort an der 

Eisenbahnstraße aufzustellen. 

 

2.2 Belange der Raumordnung 

2.2.1 Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt Bredstedt (2018 und Fort-

schreibung 2023) 

Um die bauleitplanerischen Planwerke auf eine rechtssichere Beurteilungsgrundlage zu stel-

len, wurde durch die Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung mbH Dr. Lade-

mann & Partner aus Hamburg im Juli 2018 ein Einzelhandelsentwicklungskonzept mit Blick 

auf das Jahr 2025 erstellt. Das Einzelhandelsentwicklungskonzept wurde im Jahr 2023 fortge-

schrieben. Es soll die planerischen Grundlagen für eine nachhaltige und strategische Steue-

rung des Einzelhandels auf Basis der aktuellen rechtlichen und landesplanerischen Rahmen-

bedingungen schaffen. Dabei sollten die bestehenden Rahmenbedingungen und die städte-

baulichen Zielsetzungen in einem in sich schlüssigen Einzelhandelskonzept zusammengeführt 

werden. In diesem Zusammenhang sollte auch stets das gesamte Stadtgebiet betrachtet wer-

den. 
 

Aus der Sicht von Dr. Lademann & Partner ergeben sich folgende Handlungsziele für die 

Innenstadt: 

▪ Sogkraft des Innenstadtzentrums steigern durch die Ansiedlung von kleinteiligen zentren-

relevanten Einzelhandelsnutzungen durch Nachnutzung der Leerstände bzw. generell 

Leerstände wiederbeleben; gerade im westlichen Bereich auch Umwandlung in Wohnnut-

zungen prüfen; 

▪ dabei Flächenzusammenlegung von Ladenlokalen prüfen; 

▪ bei Wegzug von Rossmann Erweiterung von MARKANT prüfen; 

▪ Erhöhung der Zahl der Besuchsanlässe durch (weitere) Gastronomie-, Dienstleistungs- 

und Kultureinrichtungen – auch für die Touristen in der Region; 

▪ Aufwertung des Außenauftritts einzelner Ladenlokale (Fassade, Schaufenster) sowie wei-

tere Verbesserung der Warenpräsentation und Servicequalität → Einkaufen zum Erlebnis 

machen; dabei ist eine Qualitäts-Initiative innerhalb der Kaufmannschaft selbst erforder-

lich; 

▪ Unterstützung der Händler im Rahmen von Digitalisierungsmaßnahmen (Förderpro-

gramme nutzen!); 

▪ Ausbau und Weiterentwicklung des Stadtmarketings (der HGV leistet bereits gute Arbeit) 

– dabei Vermarktung aller Einzelhandelslagen insgesamt unter Einbezug des neuen Nah-

versorgungszentrums an der Tondernschen Straße. 
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Nahversorgungsrelevante Hauptsortimente 

▪ Die Ansiedlung, Erweiterung und Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben mit nahversor-

gungsrelevanten Kernsortimenten ist im Hauptzentrum bzw. zentralen Versorgungsbe-

reich „Innenstadt Bredstedt“ uneingeschränkt zulässig. 

▪ Den bestehenden siedlungsstrukturell-integrierten und für die verbrauchernahe Versor-

gung besonders wichtigen Anbietern an den definierten Nahversorgungsstandorten kann 

eine Weiterentwicklungsmöglichkeit (auch in die Großflächigkeit) zum Zweck der langfris-

tigen Bestandssicherung eingeräumt werden. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass mög-

liche Verlagerungsvorhaben nicht an städtebaulich nicht-integrierten Standorten vollzogen 

werden und/oder zur Entstehung räumlicher Versorgungslücken führen. Darüber hinaus 

ist im Rahmen eines Verträglichkeitsgutachtens nachzuweisen, dass andere Nahversor-

gungsstandorte und zentrale Versorgungsbereiche von einem solchen Vorhaben nicht be-

einträchtigt werden. 

 

Zentrenrelevante Hauptsortimente  

▪ Die Ansiedlung, Erweiterung und Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben mit zentrenre-

levanten Kernsortimenten ist nur im Hauptzentrum bzw. zentralen Versorgungsbereich „In-

nenstadt Bredstedt“ uneingeschränkt zulässig. 

 

Nicht-zentrenrelevante Hauptsortimente  

▪ Die Ansiedlung, Erweiterung und Verlagerung von Einzelhandelsbetrieben mit nicht-zen-

trenrelevanten Kernsortimenten ist in den Versorgungsbereichen „Innenstad Bredstedt“ 

und „Nahversorgungszentrum Tondernsche Straße“ (uneingeschränkt) zulässig. 

 

 
Abbildung 47 [des Konzeptes]: Steuerungsempfehlung zur Ansiedlung von Einzelhandelsvor-

haben in Bredstedt 
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Zusammenfassend lässt sich für die Perspektiven der Einzelhandelsentwicklung in Bredstedt 

Folgendes festhalten: 

Die sozioökonomischen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel in der Stadt Bredstedt 

sind geprägt durch eine wachsende Bevölkerungsplattform in der Stadt selbst, ein überdurch-

schnittliches Durchschnittsalter, eine unterdurchschnittliche einzelhandelsrelevante Kaufkraft 

sowie eine stabile Beschäftigungssituation bei gleichzeitig neutralem Pendlersaldo. Eine we-

sentliche Rolle für den Einzelhandel in Bredstedt spielt zudem der Tourismus in der Region. 

Zur weiteren Stabilisierung der Tourismuszahlen ist in diesem Zusammenhang ein Ausbau 

attraktiver Übernachtungsmöglichkeiten anzustreben, damit der Einzelhandel auch weiterhin 

von diesen Kundengruppen profitieren kann. 

Bredstedt ist die raumordnerische Funktion eines Unterzentrums zugewiesen. Unterzen-

tren stellen für die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs sicher. In dieser Funktion sind sie zu stärken 

und ihr Angebot ist bedarfsgerecht weiterzuentwickeln. Ihre Ausstattung soll sich von ländli-

chen Zentralorten abheben. 

Im Marktgebiet der Stadt Bredstedt leben derzeit rd. 24.700 Personen. Perspektivisch ist 

vor dem Hintergrund der leichten Einwohnerrückgänge im Unland von Bredstedt mit einem 

abnehmenden Bevölkerungs- und damit verbundenen Nachfragepotenzial zu rechnen.   

Rein quantitativ ist in Bredstedt ein umfassendes Nahversorgungsangebot vorhanden. Al-

lerding sind eine räumliche Versorgungslücke im nördlichen Stadtgebiet sowie eine ge-

wisse Schieflage zulasten des Vollsortiments zu erkennen. 

Der Entwicklungsrahmen für den Einzelhandel in Bredstedt beträgt rd. 5.800 bis 

7.100 qm. Die größten Anteile davon entfallen auf den kurz- und langfristigen Bedarfsbereich. 

In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass es sich bei diesem Expansionsrahmen nur 

um einen groben Orientierungsrahmen handelt, der unter Abwägung der Vor- und Nachteile 

ggf. auch leicht überschritten werden kann. Dafür ist jedoch eine detaillierte Verträglichkeits-

prüfung des konkreten Vorhabens erforderlich. 

Insgesamt birgt aus Sicht der Gutachter die Strategieoption „Spezialisieren“ im Sinne einer  

räumlich-funktionalen Arbeitsteilung und einer weiteren Konzentration des Angebots in 

der Innenstadt die geringsten Risiken und induziert die höchsten Attraktivitätspotenziale für 

das Unterzentrum Bredstedt. 

Das Zentrenkonzept der Stadt Bredstedt legt neben der Innenstadt auch das Areal des ehe-

maligen Sky-Markts an den Tondernschen Straße als zentralen Versorgungsbereich im Sinne 

des Baurechts fest. Darüber hinaus wurden ein Sonderstandort des großflächigen Einzelhan-

dels (kein zentraler Versorgungsbereich i.S. des § 34 BauGB) sowie drei Nahversorgungsla-

gen (gemeinsam mit Breklum) identifiziert. 

Das Einzelhandelsentwicklungskonzept zeigt zudem eine Reihe von Maßnahmen zur Stär-

kung des Einzelhandelsstandorts Bredstedt auf. Insgesamt ist es zum einen für den Erfolg 

der Maßnahmen von besonderer Wichtigkeit, dass klare Verantwortlichkeiten festgelegt wer-

den. Zum anderen sind aber auch eine Zusammenarbeit aller Beteiligten bzw. ein aktiver Dia-

log erforderlich. 
 
 

Dieses Vorhaben setzt somit das im o.g. Konzept dargelegten Handlungsziel um: die Stärkung 

und Erweiterung des Einzelhandels in der Innenstadt. 
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Nach dem Wegzug von Rossmann kann nun eine Erweiterung des MARKANT zu einem groß-

flächigen Versorger als Famila-Markt im Innenstadtbereich Bredstedts zum Zweck der lang-

fristigen Bestandssicherung umgesetzt werden. 

 

2.2.2 Wirkanalyse 

Konkret bezogen auf das Vorhaben der Erweiterung des Markant und dessen Umwandlung 

zu Famila wurde durch die Radtke Consulting aus Hamburg im April 2025 für die parallel auf-

gestellte 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 eine Auswirkungsanalyse erstellt. 

Die Untersuchung, die der B-Plan-Änderung als Anlage beiliegt, kommt zusammenfassend zu 

folgendem Fazit: 

 

Das vorliegende Gutachten kommt auf der Grundlage der erfolgten Darstellungen, Analysen 

und Berechnungen zu dem Ergebnis, dass von dem Vorhaben keine negativen Auswirkungen 

auf den Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt Bredstedt und das Nahversorgungszentrum 

Tondernsche Straße, Bredstedt, sowie weitere Nahversorgungslagen in Bredstedt, Breklum, 

Langenhorn und anderen relevanten Nahversorgungszentren und -strukturen der umliegen-

den Städte und Gemeinden ausgehen.   

Damit wird dem Beeinträchtigungsverbot gemäß Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 

entsprochen.  

Auch die weiteren für dieses großflächige Einzelhandelsvorhaben relevanten landesplaneri-

schen Ziele und Grundsätze werden eingehalten.  

Das Vorhaben entspricht zudem den Intentionen des Einzelhandelsentwicklungskonzeptes 

der Stadt Bredstedt.  

  

Nach diesem Analyseergebnis ist die Umsetzung des Vorhabens zur Etablierung eines Famila 

Verbrauchermarktes durch die Umstrukturierung und Erweiterung des bisherigen Markant Su-

permarktes mit dem zugrunde gelegten und in der Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

plans Nr. 28 festzusetzenden Verkaufsfläche zulässig. 
 
 

3 PLANINHALT UND DARSTELLUNGEN 

3.1 Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der südlich angrenzenden, das bestehende 

Einzelhandelsgebiet überplanenden Fläche, ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Abs. 3 

BauNVO mit der Zweckbestimmung 'Nahversorgungszentrum' dargestellt. 

 

Hiermit wird das Ziel einer Stärkung und langfristigen Standortsicherung eines wesentlichen 

Magnetbetriebes im Ortskern und somit die Deckung des Versorgungsbedarfes verfolgt. Die 

Planung steht insoweit auch mit den kommunalen Zielsetzungen zur Einzelhandels- und Orts-

kernentwicklung im Einklang. 
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3.2 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Anbindung an die Bundesstraße 

B 5 ('Eisenbahnstraße'). Zudem ist eine Zufahrt über den Inge-Boysen-Weg im Süden vorhan-

den, über die aktuell die Anlieferung erfolgt. 

Zukünftig wird auch eine Zufahrt im Norden an die Alleestraße errichtet, um den Anlieferver-

kehr dann über diese Zufahrt zu leiten. So soll eine Entlastung der Haupt-Zufahrt an der Ei-

senbahnstraße erreicht werden. 

 

3.3 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind vollständig vorhanden und werden entsprechend 

des Bedarfes ggfs. ausgebaut. 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird über das Netz der Stadtwerke Bredstedt sicher-

gestellt. 

Die Grundstücke werden über das Trinkwasserversorgungsnetz des Wasserverbandes 

Nord versorgt. 

Das Schmutzwasser wird über das vorhandene Kanalsystem erfasst und dem Klärwerk des 

Wasserverbandes Nord zugeführt. 

Bzgl. der Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers wurde im Rahmen des parallel 

aufgestellten Bebauungsplanes durch ein Fachbüro ein Niederschlagswasserbeseitigungs-

konzept gem. des Berechnungsprogrammes A-RW1 des LLUR-SH erstellt. Die Ergebnisse 

werden im B-Plan berücksichtigt. 

Die Müllbeseitigung erfolgt über die zentrale Müllabfuhr und ist durch Satzung über die Ab-

fallbeseitigung im Kreis Nordfriesland geregelt. Um die Müllabfuhr durchführen zu können, ist 

vor allem die „RASt 06 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen“ zu beachten. Sowie außer-

dem die Abfallsatzung des Kreises Nordfries-land, DGUV Vorschrift Teil 40 Müllbeseitigung, 

DGUV Information 214033 und DGUV Regel 114-601 Abfallsammlung. 

Der Feuerschutz wird in der Stadt Bredstedt durch die ortsansässige Freiwillige Feuerwehr 

gewährleistet. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes muss als Grundschutz eine den 

Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des DVGW entsprechende Löschwasserversorgung von 

mindestens 96 m³/h für eine Dauer von zwei Stunden sichergestellt werden. Gemäß der Infor-

mation zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund sollen die Abstände neu zu errichtender 

Hydranten 150 m nicht überschreiten. Für den ersten Löschangriff zur Brandbekämpfung und 

zur Rettung von Personen muss in einer Entfernung von maximal 75 m Lauflinie bis zum Zu-

gang des Grundstücks von der öffentlichen Verkehrsfläche eine Entnahmestelle (Hydrant) vor-

handen sein. Die Standorte der Hydranten sind mit Hinweisschildern für die Feuerwehr nach 

DIN 4066 zu kennzeichnen. Sofern die erforderliche Löschwassermenge für den Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes nicht allein über das öffentliche Wasserversorgungsnetz sicher-

gestellt werden kann, ist eine zusätzliche unabhängige Versorgung (z.B. über Löschwasser-

brunnen nach DIN 14220, offene Gewässer, unterirdische Löschwasserbehälter nach DIN 

14230) herzustellen. Die Einzelheiten des Nachweises sind vor Ausführung mit der Bauauf-

sicht/Brandschutzdienststelle abzustimmen. 

Für Gebäude die ganz oder mit Teilen in einer Entfernung von mehr als 50 m von der öffentli-

chen Verkehrsfläche geplant werden, sind die nach § 5 LBO erforderlichen Zufahrts- und 
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Bewegungsflächen für die Feuerwehr auf dem eigenen und/oder dem/n vorgelagerten Grund-

stück/en vorzusehen und nachzuweisen. 

Das Plangebiet ist an das bestehende Telekommunikationsnetz der Deutsche Telekom AG 

angeschlossen. Zudem soll das Plangebiet an das Glasfasernetz der Breitbandnetz GmbH 

Nordfriesland oder der Deutschen Telekom AG angeschlossen werden. 

 

3.4 Immissionsschutz 

Im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 wurde ein 

Schallgutachten durch die LAIRM CONSULT GmbH aus Bargteheide (April 2025) erstellt. Das 

Gutachten, das den B-Plan-Unterlagen als Anlage beiliegt, kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Allgemeines  

„Der vorhandenen Markant-Markt in Bredstedt soll durch eine Erweiterung zu einem Famila-

Markt ausgebaut werden. Um die planrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist die 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 28 erforderlich. Die Ausweisung ist als 

sonstiges Sondergebiet vorgesehen.  

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich in der direkten Nachbarschaft 

des Plangeltungsbereiches.  

Im Rahmen der Vorsorge bei der Bauleitplanung erfolgt üblicherweise eine Beurteilung an-

hand der Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 

wobei zwischen gewerblichem Lärm und Verkehrslärm unterschieden wird. Andererseits kann 

sich die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 

16. BImSchV („Verkehrslärmschutzverordnung“) orientieren.  

Die Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen sind gemäß Ab-

schnitt 7.6 der DIN 18005 gemäß TA Lärm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 zu berechnen.“ 

Gewerbelärm 

„Zum Schutz der nächstgelegenen maßgeblichen schützenswerten Nutzung vor Gewerbelär-

mimmissionen aus dem Plangeltungsbereich wurden die Geräuschimmissionen an den maß-

gebenden Immissionsorten tags und nachts (lauteste Stunde nachts) getrennt ermittelt.  

Nördlich und östlich sind gewerbliche Nutzungen (Baumarkt, Getränkemarkt und Möbelge-

schäft) vorhanden. Für diese Bereiche existieren keine rechtskräftigen Bebauungspläne. Für 

diese vorhandenen gewerblichen Nutzungen gilt in Richtung der maßgebenden Wohnbebau-

ung, dass hinsichtlich der heute tatsächlich zulässigen Geräuschentwicklung formal allein 

schon aufgrund der benachbarten Wohnnutzung tags und nachts als aus schalltechnischer 

Sicht beschränkt zu betrachten sind. Zum Schutz der vorhandenen Wohnbebauung wird daher 

angenommen, dass auf diesen Flächen keine uneingeschränkte Nutzung stattfindet und die 

Einhaltung der Immissionsrichtwerte gewährleistet ist. Für die Prognose-Planfall wird der ge-

plante Famila-Markt exemplarisch mit dem aktuellen Planungsstand berücksichtigt.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 sowohl tags als auch 

nachts aus dem Betrieb des geplanten Marktes unter Berücksichtigung des Lärm-schutzes 

aus dem Bebauungsplan Nr. 28 und der neuen Lärmschutzwand zum Grundstück Eisenbahn-

straße 3a eingehalten werden. Die neue Lärmschutzwand hat eine Länge von insgesamt 30 

m und einer Höhe von 2,75 m über der Oberfläche des Stellplatzes nördlich des Grundstücks 

Eisenbahnstraße 3a sowie einer Höhe von 2,5 m über der Oberfläche des Stellplatzes westlich 

des Grundstücks Eisenbahnstraße 3a.  
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Im Tageszeitraum wird unter Berücksichtigung der Vorbelastungen ebenfalls der Orientie-

rungswert tags an allen Immissionsorten eingehalten. Im Nachtzeitraum wird unter Berück-

sichtigung der Vorbelastungen der Orientierungswert überwiegend eingehalten. Zwar ergeben 

sich an einem Immissionsort Beurteilungspegel, die geringfügig oberhalb des Orientierungs-

wertes liegen, aber an diesem Immissionsort werden die Anforderungen der TA Lärm, die im 

nachgeordneten Genehmigungsverfahren anzuwenden ist, erfüllt.  

Hinsichtlich der kurzzeitig auftretenden Geräuschspitzen werden in der vorhandenen Nach-

barschaft die Anforderungen der TA Lärm eingehalten.  

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ansätze ist die geplante Nutzung innerhalb des 

Plangeltungsbereiches immissionsschutzrechtlich mit der Nachbarschaft verträglich.“ 

Verkehrslärm  

„Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrslärm 

berechnet. Dabei wurden der Straßenverkehrslärm auf den maßgeblichen Straßenabschnitten 

berücksichtigt.  

Für die Eisenbahnstraße werden die Grundbelastung von ca. 11.977 Kfz/24h der Verkehrs-

mengenkarte 2015 entnommen, wobei eine allgemeine Verkehrssteigerung von 15 % einge-

rechnet wurde, was etwa 0,5 Prozentpunkten pro Jahr entspricht (Hochrechnungsfaktor 1,15).  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte auf Grundlage der Rechenregeln der RLS-19.  

Die Eisenbahnstrecke die östlich der gewerblichen Grundstücke östlich der Eisenbahnstraße 

verläuft, hat gemäß der erweiterten Lärmkartierung lediglich einen geringen Einfluss auf den 

Plangeltungsbereich. Da im Plangeltungsbereich keine Wohnnutzung vorgesehen ist und zu-

dem die schutzbedürftigen Räume (Büro und Aufenthaltsräume) des geplanten Marktes auf 

der von der Bahnschiene abgewandten Gebäudeseite geplant sind, ist eine detaillierte Unter-

suchung des Schienenverkehrslärms nicht erforderlich.  

Der Plangeltungsbereich umfasst derzeit die Betriebsgrundstücke des Verbrauchermarktes 

und des Drogeriemarktes. Durch die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans und 

der damit verbundenen Vergrößerung des Verbrauchermarktes sowie des Wegfalls des Dro-

geriemarktes sind keine beurteilungsrelevanten Veränderungen auf öffentlichen Straßen zu 

erwarten, da die Erschließung weiterhin hauptsächlich über die Eisenbahnstraße und die Os-

terstraße erfolgen soll. Zudem wird auch die neue Erschließung über die Alleestraße direkt zu 

Eisenbahnstraße erfolgen, in diesem Bereich befinden sich keine schutzbedürftigen Nutzun-

gen, da südlich und nördlich der Alleestraße in diesem Abschnitt die Stellplatzanlagen des 

geplanten Verbrauchermarktes und des vorhandenen Baumarktes angeordnet sind. Aufgrund 

dieser Situation ist eine detaillierte Untersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs nicht 

erforderlich.  

Im Plangeltungsbereich ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) tags und 62 dB(A) 

nachts. Innerhalb der Baugrenzen sind Beurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) tags und 60 

dB(A) nachts zu erwarten.  

Somit wird der Immissionsgrenzwert für Gewerbegebiete von 69 dB(A) tags eingehalten. Die 

Orientierungswerte für Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts und der Im-

missionsgrenzwert für Gewerbegebiete von 59 dB(A) nachts teilweise überschritten.  

Die Sozialräume und Büros des geplanten Gebäudes liegen allerdings in Bereichen, in denen 

die Orientierungswerte für Gewerbegebiete eingehalten werden. Daher sind aktive Lärm-

schutzmaßnahmen nicht erforderlich.  

Gemäß DIN 4109 (Januar 2018) ergeben sich Anforderungen an den passiven Schallschutz 

zum Schutz vor von außen eindringenden Geräuschen. Die Dimensionierung des passiven 

Schallschutzes erfolgt über die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109. Die maß-
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geblichen Außenlärmpegel sind in der Abbildung 1 [des Schallgutachtens] für schutzbedürftige 

Räume dargestellt.“ 

 

3.5 Umweltbericht 

Zur 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bredstedt wurde eine Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. In ihr wurden die Belange des Umweltschutzes nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 BauGB und nach § 1a BauGB die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-

kungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht (siehe Teil II der Begründung) be-

schrieben und bewertet.  

 

Zusammenfassend werden nachfolgend die durch die Planung möglichen und zu erwartenden 

Auswirkungen auf die Umweltbelange aufgeführt: 

 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit: Das Plangebiet wird als Standort für einen 

Verbrauchermarkt entwickelt. Diese Nutzung ist bereits im südlich angrenzenden Bereich vor-

handen. Im Zuge der Um- und Neuplanung wurde hinsichtlich der angrenzenden Wohn- und 

Geschäftsbebauung und der gewerblichen Nutzung des Plangebietes im Rahmen der parallel 

aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 eine Schallimmissions-

prognose erstellt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bezogen auf den Verkehrslärm inner-

halb des Plangebietes die Anforderungen an den passiven Schallschutz zu berücksichtigen 

sind und bezogen auf den Gewerbelärm die Lärmschutzwand an der südlichen Grundstücks-

grenze durch eine zweite Lärmschutzwand zu ergänzen ist. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Das Plangebiet ist teilweise versiegelt. In-

nerhalb des Plangebietes wird der Baumbestand teilweise erhalten. 

Der Gebäudeabriss und Baumfällungen erfolgen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen für 

Fledermäuse gem. § 44 BNatSchG im Zeitraum vom 01. Dezember bis Ende Februar. Baum-

fällarbeiten, Baufeldfreimachung und Abrissarbeiten erfolgen zur Vermeidung von Verbotstat-

beständen für Brutvögel außerhalb der Brutzeit, d.h. im Zeitraum 01. September bis Ende 

Februar. Eine Abweichung von den Bauzeitenvorgaben ist denkbar, wenn bei Gebäuden in 

Bezug auf die Fledermäuse ein Entfernen z.B. von Verschalungen von Hand mit biologischer 

Baubegleitung und ggf. Stopp der Arbeiten oder Umsetzen von Tieren erfolgt bzw. bei Gebäu-

den und Gehölzen bezüglich der Brutvögel durch Kartierung nachgewiesen wird, dass keine 

besetzten Nester vorhanden sind. Als artenschutzrechtliche Ausgleichmaßnahme sind für Ge-

hölzbrüter 6 großkronige Bäume zu pflanzen und 8 Nistkästen anzubringen. 

 

Schutzgut Fläche: Der südlich angrenzende wird bereits größtenteils durch den ansässigen 

Verbrauchermarkt genutzt. Ein Flächenverbrauch ist durch die Inanspruchnahme von Wohn-

grundstücken gegeben. Dieser Flächenverbrauch ist im öffentlichen Interesse an der Bereit-

stellung einer Versorgungseinrichtung begründet und an dieser Stelle nicht vermeidbar. Es 

wird keine landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen. 

 

Schutzgut Boden: Im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Be-

bauungsplans Nr. 28 ist die maximale Flächenversiegelung festgesetzt. Entsprechend der Bi-

lanzierung im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des 
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Bebauungsplans Nr. 28 sind für die möglichen Neuversiegelungen ca. 0,1 ha Ausgleich zur 

Verfügung zu stellen. Der Ausgleich erfolgt über ein Ökokonto. 

 

Schutzgut Wasser: Teile des Plangebietes sind bereits versiegelt. Die Neuversiegelungen wer-

den zu einer weiteren Erhöhung des Oberflächenabflusses und zu einer Verringerung der 

Grundwasserneubildung führen. Das Regenwasser soll über unter den Stellplätzen anzuord-

nende Rigolen zurückgehalten und versickert werden. Die Rigolen erhalten einen Überlauf, 

um das anfallende Niederschlagswasser zudem entsprechend gedrosselt an die örtliche Ka-

nalisation ableiten zu können. 

 

Schutzgut Klima/Luft: Durch die Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut zu erwarten. Zu erhaltende und anzupflanzende Gehölze wirken sich positiv auf das 

Kleinklima und die Luftqualität aus. 

 

Schutzgut Landschaft: Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da der südlich 

angrenzende Bereich bereits im Wesentlichen bebaut und bereits als Nahversorgungszentrum 

genutzt wird. Zudem wird zum Schutz des Ortsbildes im Rahmen der parallel aufgestellten 1. 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 28 die maximale Gebäudehöhe festge-

setzt.  

 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Kulturgüter und Sachgüter an der Planung 

Unbeteiligter werden durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  

 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind 

aufgrund der Entfernungen sowie der dazwischen gelegenen Nutzungen nicht zu erwarten. 

 

Gesamtbeurteilung 

Mit der Umsetzung der Inhalte der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Bredstedt sind zusätzliche Beeinträchtigungen der beschriebenen Umweltbelange verbunden. 

Diese Beeinträchtigungen sind aufgrund der bisherigen Nutzung und der Lage der Eingriffsflä-

chen angrenzend an die bebaute Ortschaft und die B 5 überwiegend als unerheblich zu be-

zeichnen und insgesamt ausgleichbar. 

 

Nach Durchführung aller in der Bauleitplanung festgesetzten Maßnahmen ist von keinen er-

heblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der untersuchten Umweltbelange auszuge-

hen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft gelten als ausgeglichen. Das Eintreten von arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverboten gem. § 44 BNatSchG ist bei Berücksichtigung der Bau-

zeitenregelung nicht zu erwarten. 

 

3.6 Hinweise 

Bodenschutz: 

Im Zuge der Baumaßnahme sind die Vorgaben des Baugesetzbuches (§ 202 BauGB - Schutz 

des humosen Oberbodens und § 34 Abs. 1 Satz 2 BauGB - Wahrung der gesunden Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse), der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV, 
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§§ 6-8) des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten. 

 

Hinweise: 

Seit dem 01.08.2023 gilt übergangslos die neue Mantelverordnung mit der neuen Bundesbo-

denschutz- und Altlastenverordnung und der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV). 

Das bedeutet, dass die Analytik entsprechend von LAGA/DepV auf ErsatzbaustoffV/DepV um-

gestellt und der Parameterumfang der neuen BBodSchV beachtet werden muss. 

 

Für nicht wieder auf dem Flurstück verwendete Bodenmengen gilt: 

Anfallender humoser Oberboden ist gemäß § 6 und § 7 Bundesbodenschutz- und Altlasten-

verordnung (BBodSchV) mindestens auf die in Anlage 1 Tabelle 1 und 2 der Verordnung auf-

geführten Stoffe zu analysieren und zu entsprechend verwerten. Der übrige Bodenaushub (mi-

neralischer Boden) ist zwingend nach den Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) An-

lage 1 Tabelle 3 zu untersuchen und entsprechend den Ergebnissen zu verwerten (vgl. § 8 

BBodSchV und §§ 14 und 16 EBV). 

Die Verbringung von Bodenmaterial außerhalb des Baugrundstückes im Außenbereich ist ge-

mäß LNatSchG ab einer Menge von 30 m³, bzw. einer betroffenen Fläche von > 1.000 m² 

durch die untere Naturschutzbehörde zu genehmigen. 

 

Kampfmittel: 

Gemäß der Anlage der Kampfmittelverordnung (KampfmV SH 2012) gehört die Stadt 

Bredstedt nicht zu den Gemeinden mit bekannten Bombenabwurfgebieten. Zufallsfunde von 

Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der Polizei zu melden. 
 

Archäologie: 

Der Planbereich befindet sich nicht in einem archäologischen Interessensgebiet. 

Gemäß § 15 DSchG gilt: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich un-

mittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Ver-

pflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 

den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für 

den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung 

einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben 

das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 

erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 

erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 

Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

 

 

4 FLÄCHENVERTEILUNG 

Der Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst insgesamt eine 

Fläche von ca. 3.500 m², die vollständig als Sonstiges Sondergebiet ‚Nahversorgungszentrum‘ 

dargestellt wird. 
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TEIL II UMWELTBERICHT 

1 EINLEITUNG 

Zu der Verpflichtung, die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments über die Prü-

fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme in nationales Recht umzu-

setzen, zählt, seit Inkraftsetzung des Europarechtsanpassungsgesetzes Bau (EAG Bau) und 

der anschließenden Änderung des Baugesetzbuches (BauGB) im Jahr 2004, die Durchfüh-

rung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. Durch sie sollen die voraussichtlichen 

Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und ihre Erheblichkeit bewertet werden. Der Um-

weltbericht dokumentiert diese Prüfung und fasst die Ergebnisse zusammen, um die Umwelt-

folgen eines Vorhabens transparent darzustellen. 

 

Der Bericht bildet gleichzeitig die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die 

Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. In Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange (sog. Scoping gem. § 4 BauGB) 

wurden diese nicht nur über die Ziele des Vorhabens informiert, sondern auch aufgefordert, 

sich zu Umfang und Detaillierung der Umweltprüfung zu äußern. Die Ausarbeitung des Um-

weltberichtes erfolgte nach Ende dieses Verfahrensschrittes, um die in diesem Rahmen abge-

gebenen Anregungen und Daten zu berücksichtigen. Der Umweltbericht wird im Verfahren 

fortgeschrieben, um die Ergebnisse des Planungs- und Beteiligungsprozesses darzustellen. 

 

Parallel dazu bezieht der Umweltbericht Angaben zur Berücksichtigung des speziellen Arten-

schutzes ein. Mit der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind im Jahr 

2007 Umsetzungsdefizite der FFH-Richtlinie ausgeräumt worden, so dass für die Behandlung 

der artenschutzrechtlichen Belange bei der Genehmigung von Eingriffen ausschließlich die 

Regelungen der §§ 44 und 45 des BNatSchG gelten. 

 

Aufbau und Inhalt des Umweltberichtes 

Nach einer kurzen Beschreibung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung werden die Ziele 

der übergeordneten Planungen für den Geltungsbereich zusammengefasst. Danach werden 

die vom Vorhaben bedingten Auswirkungen beschrieben und die Beeinträchtigungen für die 

einzelnen Schutzgüter auf ihre Erheblichkeit geprüft. 

 

Die Gliederung des Umweltberichtes folgt den Vorgaben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 

BauGB. 

 

1.1  Beschreibung des Plangebietes 

Das ca. 3.500 m² große Plangebiet liegt im Zentrum von Bredstedt, westlich der Eisenbahn-

straße (B 5), zwischen der Osterstraße im Süden und der Alleestraße im Norden, unmittelbar 

nördlich angrenzend an das bestehende Nahversorgungszentrum. 

 

Der Planbereich wird wie folgt umgrenzt:  

- im Norden durch die Alleestraße, 

- im Westen durch die bebauten Wohngrundstücke an der Alleestraße, 

- im Süden durch den bestehenden Einzelhandelsbetrieb an der Eisenbahnstraße und 

- im Osten durch die Eisenbahnstraße (Bundesstraße B 5). 
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Das Relief des Plangebietes ist durch die vorhandenen Nutzungen stark überformt. Das Plan-

gebiet liegt ca. 15 m über NHN. 

1.2  Inhalte und Ziele der Bauleitplanung 

Zur Ordnung der städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der baulichen und sonstigen Nut-

zung wird für das o.g. Plangebiet die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. 

Die Aufstellung der F-Plan-Änderung wurde notwendig, um in dem Planbereich auf einer Ge-

samtfläche von ca. 3.500 m² eine den Funktionsbedürfnissen der Stadt Bredstedt entspre-

chende Entwicklung zu ermöglichen. 

 

Die Stadt Bredstedt möchte in ihrer Funktion als Unterzentrum den Umbau und damit einher-

gehend die Vergrößerung und Modernisierung eines seit ca. 2008 bestehenden Verbraucher-

marktes im Ortskern ermöglichen, um das bestehende Nahversorgungsunternehmen weiter-

zuentwickeln und langfristig zu sichern. Am Standort sind aktuell ein MARKANT-Markt sowie 

eine ehemalige Drogerie vorhanden. Für die beiden Betriebe stehen aktuell insgesamt 127 

Kunden-Parkplätze zur Verfügung. 

 

Für den bestehenden Markt sind im Bestandsgebäude keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr 

vorhanden, um den Vollsortimentsanspruch weiterhin markt- und wettbewerbsgerecht umset-

zen zu können. Daher ist im Rahmen der langfristigen Sicherung des Standortes und der Wett-

bewerbsfähigkeit eine Neuaufstellung eines Famila-Marktes geplant. Hierfür soll das größere 

in Bestandsgebäude erhalten und großzügig umgebaut und erweitert werden. Das kleinere 

Bestandsgebäude sowie die bereits zugekauften benachbarten Wohnhäuser sollen für die ge-

plante Erweiterung abgerissen werden. 

 

Aus diesem Grund sollen über die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallel 

aufgestellte 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 die Voraussetzungen für 

Luftbildquelle: Digitaler Atlas Nord (2024) 
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den Neu- bzw. Umbau des Verbrauchermarktes und eine komplette Umgestaltung des Park-

platzes geschaffen werden. 

 

Der Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst insgesamt eine 

Fläche von ca. 3.500 m², die vollständig als Sonstiges Sondergebiet ‚Nahversorgungszentrum‘ 

dargestellt wird 

 

Der Geltungsbereich der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst insgesamt eine 

Fläche von ca. 3.500 m², die vollständig als Sonstiges Sondergebiet ‚Nahversorgungszentrum‘ 

dargestellt wird. 

 

1.3 Ziele der übergeordneten Fachgesetze und Fachplanungen 

Folgende Ziele des Umweltschutzes sind in den bei der Aufstellung eines Bauleitplanes zu 

berücksichtigenden Fachgesetzen und Fachplanungen zu beachten: 

1.3.1 Fachgesetze  

Europa 

EU-Vogelschutzrichtlinie vom 30.11.2009 

Art. 1 Schutz, Bewirtschaftung und Regulierung sämtlicher wildlebender Vogelarten, 

die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten heimisch sind. 

 

EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vom 23.10.2000, zuletzt geändert am 31.10.2014 

 Erhaltung und Verbesserung der aquatischen Umwelt in der Gemeinschaft hin-

sichtlich der Wassergüte und -menge 

Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands der Gewässer auf Gemein-

schaftsebene 

 

Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH-Richtlinie) vom 21.05.1992, zuletzt geändert durch die 

Richtlinie 2006/105/EG vom 20.11.2006 

Art. 2 Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitglied-

staaten 
 

Bund 

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. vom 03.11.2017, zuletzt geändert am 20.12.2023 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung - Sicherung einer men-

schenwürdigen Umwelt, Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen, 

Berücksichtigung öffentlicher Belange  

§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz - Einhaltung der Bodenschutzklau-

sel, naturschutzfachliche Eingriffsregelung, Erhalt und Beachtung von Schutzge-

bietsausweisungen, Klimaschutz  

§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne  

§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht 

§ 9 Inhalt des Bebauungsplanes 
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 21.11.2017, zuletzt geändert am 03.07.2023 

 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) i.d.F. vom 17.03.1998, zuletzt geändert am 

25.02.2021 

 § 1 Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen 

 § 7 Vorsorgepflicht gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen 

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. vom 17.05.2013, zuletzt geändert am 

03.07.2024  

§ 1 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen und Vorbeugung vor Entstehung 

von schädlichen Umwelteinwirkungen  

§ 3 Immissionen im Sinne des Gesetzes sind einwirkende Luftverunreinigungen, Ge-

räusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen sowie ähnliche Umwelt-

einwirkungen  

 Emissionen im Sinne des Gesetzes sind von einer Anlage ausgehende Luftver-

unreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlen sowie 

ähnliche Erscheinungen  

§ 50 Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen auf die 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete 
 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.d.F. vom 29.07.2009, zuletzt geändert am 23.10.2024 

§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zur dauerhaften Sicherung 

der biologischen Vielfalt  

§ 13 Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vorrangig zu ver-

meiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch entspre-

chende Maßnahmen zu kompensieren  

§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeiten von Eingriffen 

§ 33 Veränderungen oder Störungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen von Na-

tura 2000-Gebieten in ihren Erhaltungszielen oder den Schutzzweck maßgebli-

chen Bestandteilen führen können, sind unzulässig 

§ 39 Allgemeiner Artenschutz 

§ 44 Besonderer Artenschutz  

 

 

Land 

Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein (LNatSchG) i.d.F. vom 24.02.2010, zuletzt ge-

ändert am 30.09.2024 

§ 1 Regelungsgegenstand; Verwirklichung der Ziele  

§ 8 Eingriffe in Natur und Landschaft  

§ 9 Verursacherpflichten  

§ 10 Bevorratung von Kompensationsflächen  

§ 11 Verfahren  
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Denkmalschutzgesetz (DSchG) i.d.F. vom 30.12.2014, zuletzt geändert am 01.09.2020 

§ 1 Denkmalschutz und Denkmalpflege  

§ 12 Genehmigungspflichtige Maßnahmen  

§ 15 Funde 

 

Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) vom 07.03.2017, zuletzt geändert am 

25.03.2025 

§ 25 Installationsvorgaben für Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen 

§ 26 Installationsvorgabe für Photovoltaikanlagen bei Gebäuden 

 

 

Gemeinsamer Runderlass „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-

recht“ des Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 

und ländliche Räume (Kompensationserlass) i.d.F. vom 09.12.2013. 

 

„Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“, Erlass des Ministeriums für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein i.d.F. vom 

20.01.2017. 

 

Gemeinsamer Erlass „Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in 

Neubaugebieten in Schleswig-Holstein“ des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, 

Umwelt, Natur und Digitalisierung und des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und In-

tegration des Landes Schleswig-Holstein i.d.F. vom 10.10.2019. 

 

1.3.2 Fachplanungen 

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen. Folgende planerischen Vorga-

ben sind aus den bestehenden Fachplänen bei der Aufstellung der Bauleitplanung zu berück-

sichtigen: 

 

Landesentwicklungsplan 

Der Stadt Bredstedt wird in der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes (LEP 2021) der 

Status eines Unterzentrums zugewiesen. Weiterhin befindet sich Bredstedt an einer Landes-

entwicklungsachse sowie in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung. 

 

Das Unterzentrum Bredstedt mit mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Nahbe-

reich ist gemäß Kapitel 3.10 Ziffern 3 und 5 der Fortschreibung 2021 des LEP regelmäßig für 

die Errichtung von Einzelhandelsgroßprojekten in der geplanten Größenordnung geeignet 

(Zentralitäts- und Kongruenzgebot). 

  

Der Planbereich entspricht dem siedlungsstrukturellen Integrationsgebot nach Kapitel 3.10 Zif-

fer 6 der Fortschreibung 2021 des LEP. Der Einzelhandelsstandort übernimmt dabei neben 

der Versorgung der örtlichen Bevölkerung im nördlichen Stadtgebiet auch die überörtliche Ver-

sorgung des nördlichen Nahbereiches des Unterzentrums Bredstedt. Die Ansiedlung von Ein-

zelhandelsgroßprojekten mit zentrenrelevanten Kernsortimenten entspricht dem 
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Integrationsgebot nach Kapitel 3.10 Ziffer 6 der Teilfortschreibung des LEP, da solche Betriebe 

nur in Zentralen Versorgungsbereichen zulässig sind. 

 

Nach Kapitel 3.10 Ziffer 4 der Fortschreibung 2021 (Beeinträchtigungsverbot) darf das Plan-

vorhaben keine wesentlichen Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit zentraler Versorgungs-

bereiche, hier insbesondere den zentralen Versorgungsbereich „Innenstadt“ der Stadt 

Bredstedt, und der wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung erwarten lassen. 

Die Umsetzung dieser Planung dient insbesondere der Stärkung des zentralen Versorgungs-

bereiches und beeinträchtigt diesen somit nicht. 

 

 

Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum V (2002) weist der Stadt Bredstedt den Status eines 

Unterzentrums zu. Somit ist die Stadt als regionaler Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung 

anzusehen. Zentrale Orte sollen dieser Zielsetzung durch eine vorausschauende Bodenvor-

ratspolitik, durch eine der künftigen Entwicklung angepasste Ausweisung von Wohnungs-, Ge-

meinbedarfs- und gewerblichen Bauflächen sowie durch die Bereitstellung entsprechender 

Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen gerecht werden. Die benachbarten, nicht zentral-

örtlich eingestuften Gemeinden Breklum und Struckum sind zur Darstellung eines gemeinsa-

men Flächenpotentials zugunsten der längerfristigen Siedlungsentwicklung in den Planungs-

raum mit einbezogen. 

Das Plangebiet befindet sich zudem in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung für Tourismus 

und Erholung. 

 

Gem. Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalplanes für den neuen Planungsraum I 

(2023) wird der Stadt Bredstedt weiterhin der Status eines Unterzentrum zugewiesen. Die 

Zentralen Orte und Stadtrandkerne im Planungsraum sind Schwerpunkte für überörtliche Inf-

rastruktur- und Versorgungseinrichtungen sowie für die wohnbauliche und gewerbliche Ent-

wicklung. Sie haben entsprechend ihrer Funktion in bedarfsgerechtem Umfang Flächen für 

Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur auszuweisen. Um ihre Schwerpunktfunktion für Wohnen 

und Gewerbe sowie für überörtliche Infrastruktur wahrzunehmen können, müssen die Zentra-

len Orte und Stadtrandkerne eine vorausschauende Flächenvorsorge betreiben und in be-

darfsgerechtem Umfang Flächen ausweisen. Sie haben dabei wie alle anderen Kommunen im 

Land den Erfordernissen der Raumordnung gemäß Kapitel 3.9 LEP 2021 Rechnung zu tragen. 

Das Plangebiet liegt zentral im baulich zusammenhängenden Siedlungsgebiet. 

 

 

Landschaftsrahmenplan 

In den Karten 1 bis 3 des Landschaftsrahmenplanes für den Planungsraum I (2020) sind für den 

Plangeltungsbereich oder angrenzende Flächen keine besonderen Darstellungen enthalten. 

 

Landschaftsplan 

Im Entwicklungsteil des Landschaftsplanes der Stadt Bredstedt (1998) liegt das Plangebiet 

innerhalb einer Gewerbefläche. 
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1.3.3  Schutzverordnungen 

Flächen des europäischen Netzes Natura 2000 sind von der Planung nicht betroffen. Das 

nächstgelegene Natura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet 1319-301 ‚NSG Bordelumer Heide 

und Langenhorner Heide‘, das ca. 3,3 km nördlich des Planungsgebietes liegt. Beeinträchti-

gungen der Erhaltungsziele dieses FFH-Gebietes sind aufgrund der Wirkfaktoren des Vorha-

bens (Bodenversiegelung, Veränderung des Ortsbildes) und der Entfernung nicht zu erwarten. 

Für das Plangebiet und die Umgebung liegen keine Ausweisungen nach §§ 23 bis 29 

BNatSchG vor. Geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG sind im 

Plangebiet nicht bekannt. Die Biotopkartierung des Landes Schleswig-Holstein (2014-2019) 

enthält keine Darstellungen. Wälder sowie Flächen des Schutzgebiets- und Biotopverbund-

systems des Landes Schleswig-Holstein sind ebenso innerhalb des Plangebietes und angren-

zend nicht vorhanden.  
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2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIR-
KUNGEN 

Über die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallel aufgestellte 1. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 sollen die Voraussetzungen für den Neu- bzw. 

Umbau des Verbrauchermarktes und eine komplette Umgestaltung des Parkplatzes geschaf-

fen werden.  

 

Das Plangebiet ist entsprechend der Ursprungsfassung des Flächennutzungsplanes als ge-

mischte Baufläche dargestellt. Zukünftig ist die Darstellung als Sondergebiet „Großflächiger 

Einzelhandel“ erforderlich. 

 

Durch die Umsetzung der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Bredstedt sind 

zusätzliche Versiegelungen und die damit zusammenhängende Erhöhung des Oberflächen-

abflusses sowie durch Abriss bzw. Umbau von Gebäuden und Gehölzrodungen die Verände-

rung des Ortsbildes und der Lebensräume (insbesondere für Brutvögel) zu erwarten. Durch 

die Neugestaltung des gesamten Verbrauchermarktes und der Stellplätze ergeben sich Ände-

rungen bezüglich der Schallemissionen. 

 

Wirkfaktor betroffene Schutzgüter 

Versiegelung Fläche, Boden, Wasser, Klima, Landschaftsbild, Kulturelles 

Erbe und sonst. Sachgüter und Tiere, Pflanzen, biologische 

Vielfalt 

Abriss/Umbau von Gebäuden Klima, Landschaftsbild und Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gehölzrodungen Klima, Landschaftsbild und Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 

Emissionen (hier: Schall) Menschen einschl. menschl. Gesundheit 

 

 

2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes und 
Prognose 

Die Beschreibung und die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt getrennt nach einzelnen 

Schutzgütern (gem. § 1 Abs 6 Nr. 7 a – d, i BauGB). Die Bestandsaufnahme basiert auf Ortsbe-

gehungen mit Biotoptypenkartierung im November 2024, der Luftbildauswertung und der Ver-

wendung öffentlich zugänglicher Daten sowie einschlägiger Literatur. An die Bestandsauf-

nahme schließt sich eine Einschätzung über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-

durchführung bzw. Durchführung des Vorhabens an. Die Bewertung der Auswirkungen auf die 

Umweltbelange bei Durchführung der Planung erfolgt in verbal argumentativer Weise und unter 

Berücksichtigung vorhandener Fachgutachten. Folgende Gutachten, die für die parallel aufge-

stellte 1. Änderung und Erweiterung des B-Planes Nr. 28 erstellt wurden, wurden berücksichtigt:  

• Konzept zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser entsprechend des 

Erlasses A-RW1 durch die itwh GmbH, Stand: 29.04.2025 

• Artenschutzrechtliche Prüfung durch die BBS-Umwelt GmbH, Stand: 22.04.2025 

• Schalltechnische Untersuchung durch LAIRM Consult GmbH, Stand: 23.04.2025 
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In die Beurteilung der Erheblichkeit gehen der Grad der Veränderung, die Dauer und die räum-

liche Ausdehnung ein. Es werden fünf Erheblichkeitsstufen unterschieden: 

• erheblich nachteilig 

• unerheblich nachteilig 

• weder nachteilig noch vorteilhaft 

• unerheblich vorteilhaft 

• erheblich vorteilhaft. 

 

2.1.1 Schutzgut Menschen und menschliche Gesundheit 

Derzeitiger Zustand 

Der Mensch und seine Gesundheit können in vielerlei Hinsicht von Planungsvorhaben unmit-

telbar oder mittelbar beeinträchtigt werden, wobei sich Überschneidungen mit den übrigen zu 

behandelnden Schutzgütern ergeben. Im Rahmen der Umweltprüfung relevant sind allein sol-

che Auswirkungen, die sich auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen bezie-

hen, nicht jedoch solche, die wirtschaftliche oder sonstige materielle Grundlagen betreffen 

(auch wenn dies durchaus Konsequenzen für Gesundheit und Wohlbefinden haben kann). 

Gesundheit und Wohlbefinden sind dabei an die drei im Plangebiet und den angrenzenden 

Bereichen bestehenden und geplanten Funktionen Arbeit, Wohnen und Erholen gekoppelt. 

Dabei werden jedoch nur Wohnen und Erholung betrachtet, da Aspekte des Arbeitsschutzes 

nicht Gegenstand der Umweltprüfung sind. 

 

Der aktuelle und aufgrund der Planungsabsichten künftig zu erwartende Zustand im Umfeld 

des Planbereichs stellt sich für die Funktionen ‚Wohnen‘ und ‚Erholung‘ wie folgt dar: 

 

a) Wohnen 

Im Plangebiet sind wohnbaulich genutzte Gebäude vorhanden. Dabei handelt es sich um die 

Wohnbebauung an der Alleestraße (Nr. 22, 24 und 26) sowie um ein Mehrfamilienhaus an der 

Eisbahnstraße (Nr. 9), die im gültigen Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche darge-

stellt sind. Die nächstgelegenen Wohngebäude außerhalb des Plangebietes liegen innerhalb 

gemischter Bauflächen und grenzen im Nordwesten an das Plangebiet an. 

 

b) Erholung 

Das Plangebiet wird derzeit zu Wohnzwecken genutzt und weist keine Bedeutung für die Er-

holungsnutzung auf. 

 

c) Vorbelastung 

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage durch Schallemissionen vorbelastet. Folgende Emis-

sionsquellen sind im Umfeld vorhanden: 

• Bundesstraße B 5 (Eisenbahnstraße) östlich angrenzend 

• Nördlich und östlich des Plangebietes liegende gewerbliche Nutzungen (Baumarkt, Ge-

tränkemarkt und Möbelgeschäft) 

• Eisenbahnline Elmshorn - Westerland (Marschbahn) östlich der Eisenbahnstraße 

• Südlich durch den vorhandenen Verbrauchermarkt. 

 

Die Vorbelastungen durch die Bundesstraße und die angrenzenden gewerblichen Nutzungen 

wurden in der parallel aufgestellten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 
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im Rahmen des Schallgutachtens berücksichtigt. Die Eisenbahnstrecke wurde nicht detailliert 

untersucht, da sie u.a. gemäß der erweiterten Lärmkartierung einen geringen Einfluss auf den 

Plangeltungsbereich hat. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte die Wohnnutzung fortgeführt werden.  
 

Auswirkung der Planung 

Die Wohngebäude im Norden sollen im Rahmen der Umsetzung der Planung abgerissen wer-

den. Die Fläche soll als sonstiges Sondergebiet im Flächennutzungsplan dargestellt werden.  

 

Im Rahmen der Planung für die parallel aufgestellte Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 wurde ein Schallgutachten durch die LAIRM CONSULT GmbH (April 2025) 

erstellt. Zusammenfassend wird im Schallgutachten aufgeführt, dass bezogen auf den Gewer-

belärm unter Berücksichtigung der im Gutachten genannten Ansätze die geplante Nutzung 

innerhalb des Plangeltungsbereiches immissionsschutzrechtlich mit der Nachbarschaft ver-

träglich ist. Bezogen auf den Verkehrslärm innerhalb des Plangebietes ergeben sich Anforde-

rungen an den passiven Schallschutz zum Schutz vor von außen eindringenden Geräuschen. 

Die Ergebnisse des Schallgutachtens wurden in der Planzeichnung (Teil A) und im Text (Teil 

B) der parallel aufgestellten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 berück-

sichtigt. 

 

Die Erholungsnutzung des Vorhabengebietes wird durch die Planung nicht verändert. 

 

Die Auswirkungen des Vorhabens sind als unerheblich nachteilig für das Schutzgut Mensch 

zu bewerten, da innerhalb des Plangebietes keine dauerhafte Nutzung durch den Menschen 

vorgesehen ist. Zudem wurden im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erwei-

terung des Bebauungsplanes Nr. 28 die Anforderungen, die sich aus dem Verkehrslärm und 

dem Gewerbelärm ergeben, berücksichtigt.  

 

2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Der Planbereich ist durch die Nutzung als gemischte Baufläche sowie durch seine Lage zwi-

schen Gewerbeflächen und durch die angrenzende Bundesstraße 5 („Eisenbahnstraße“) 

grundsätzlich vorbelastet und mit einer allgemeinen Bedeutung für den Naturschutz zu be-

werten. Potenzielle Lebensräume für artenschutzrechtlich relevante Arten (Brutvögel und Fle-

dermäuse) bieten die Bestandsgebäude und Gehölzbestände innerhalb des Planbereiches. 

 

Biotope 

Im November 2024 erfolgte eine Ortsbegehung zur Feststellung der aktuellen Flächennutzun-

gen und Biotoptypen. Die nachfolgend dargestellten Lebensräume sind entsprechend der 

„Standardliste der Biotoptypen in Schleswig-Holstein“ (LfU 2024) aufgeführt. Gesetzlich ge-

schützte Biotope gem. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG sind innerhalb des Plangebietes 

nicht vorhanden. 
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Wohnbebauungen im Innenbereich (SB) 

Innerhalb des Planbereiches befinden sich drei Einfamilienhäuser mit Hausgärten (SBe) sowie 

ein Mehrfamilienhaus (SBy), das von einer gepflegten Rasenfläche umgeben ist. Das Mehrfa-

milienhaus ist durch eine Hecke aus Feld-Ahorn eingegrenzt. Die Grundstücke der Einfamili-

enhäuser im Norden sind durch Mauern/Zäune und Anpflanzungen vom Verbrauchermarkt 

abgegrenzt. 

 

Strukturarmer Garten (SGz) 

Im Westen des Plangeltungsbereichs liegt ein Gartengrundstück mit Rasenfläche und einer 

Garage.  

 

Einzelgehölze (HE)) 

Innerhalb des Plangebietes stocken im Osten eine ortsbildprägende Kastanie (Ø ca. 70 cm) 

und im Westen eine ortsbildprägende Weide (Ø ca. 80 cm). Zwei weitere stärkere Bäume (Ø 

ca. 40 - 50 cm) befinden sich ebenfalls im östlichen Plangebiet. Diese Bäume sind aufgrund 

ihrer Struktur und ihres Stammumfanges nicht als ortsbildprägend anzusehen. 

Das Gartengrundstück im Westen des Plangebietes wird südlich durch eine Reihe dichtste-

hender Hainbuchen begrenzt, die innerhalb einer Hecke nicht zurückgeschnitten worden sind. 

 

Außerhalb befinden sich im Norden und Osten weitere Flächen für den Einzelhandel (u.a. 

Baumarkt, Möbel). Östlich des Geltungsbereichs verläuft die vollversiegelte Eisenbahnstraße 

(Bundesstraße B 5), die von Fußwegen begleitet wird. Weiter östlich verläuft die Eisenbahnli-

nie Elmshorn – Westerland. Nach Süden schließt sich der vorhandene Verbrauchermarkt an. 

Im Westen befindet sich Wohnbebauung.  

 

Pflanzen 

Derzeitiger Zustand 

Im Plangebiet finden innerhalb der Wohngrundstücke und des Gartengrundstücks intensive 

Pflegemaßnahmen statt. Das Plangebiet ist als eingeschränkter Pflanzenstandort anzusehen. 

 

Streng geschützte Pflanzenarten - Schierlings-Wasserfenchel (Oenanthe conioides), Krie-

chender Scheiberich (Apium repens), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans) - sind 

im Planbereich nicht zu erwarten. Die betroffenen Standorte dieser Pflanzen sind in Schleswig-

Holstein gut bekannt und liegen außerhalb des Plan- und Auswirkungsbereichs. Weitere Be-

trachtungen sind bezüglich geschützter Pflanzenarten daher nicht erforderlich. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte die Wohnnutzung im Norden des Plangebietes fort-

geführt werden. Weitere Versiegelungen und Rodungen von Bäumen würden nicht erfolgen. 

 

Auswirkung der Planung 

Die Planung erfolgt auf bereits überprägten Flächen, die bereits teilweise versiegelt sind. Weitere 

Versiegelungen sind möglich, wodurch die ökologische Wertigkeit weiter eingeschränkt wird.  

 

Im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 

28 können die ortsbildprägende Weide innerhalb eines Wohngrundstücks im Westen des Plan-

gebietes, weitere nicht ortsbildprägende Bäume im Bereich des Mehrfamilienhauses im Osten 
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und die Reihe Hainbuchen im westlichen Gartengrundstück nicht erhalten werden. Die Kasta-

nie, die sich an der Eisenbahnstraße befindet, wird als zu erhaltend festgesetzt.  

Die Ausgleichsbilanzierung erfolgt im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Er-

weiterung des Bebauungsplanes Nr. 28. 

 

Das Vorhaben ist unerheblich nachteilig für das Schutzgut zu bewerten. Es erfolgen weitere 

Verseigelungen, die aufgrund der bisher durchgeführten intensiven Pflegemaßnahmen ge-

ringe Auswirkungen auf Pflanzenstandorte aufweisen. Die zu rodende ortsbildprägende Weide 

wird im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes 

Nr. 28 berücksichtigt. 

 

Tiere 

Im Mittelpunkt der Potenzialanalyse steht die Prüfung, inwiefern durch die geplante Bebauung 

Beeinträchtigungen auf streng geschützte Tierarten zu erwarten sind. Neben den Regelungen 

des Bundesnaturschutzgesetzes ist der aktuelle „Leitfaden zur Beachtung des Artenschutz-

rechts bei der Planfeststellung“ vom 25. Februar 2009 (Landesbetrieb Straßenbau und Ver-

kehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), aktualisiert 2016) maßgeblich. Nach § 44 Abs. 5 

BNatSchG umfasst der Prüfrahmen bei Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 

- Vorhaben in Gebieten mit Bebauungsplänen nach § 30 BauGB, während der Planaufstellung 

nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB - die europäisch streng geschützten 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sowie alle europäischen Vogelarten. 

 

Im Zusammenhang mit der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 ist durch die BBS-Umwelt GmbH aus Kiel im April 2025 ein artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag auf Grundlage einer Potenzialabschätzung erarbeitet worden. Das 

Plangebiet der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst nur das nördliche Gebiet 

der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28. Gemäß 

dem Fachbeitrag sind in diesem nördlichen Bereich Vorkommen von Brutvögeln und Fleder-

mäuse als Art des Anhangs IV der FFH-RL im Plangebiet möglich. Weitere Arten des Anhangs 

IV FFH-RL sind aufgrund nicht geeigneter Strukturen oder der Lage außerhalb des Verbrei-

tungsgebiets nicht zu erwarten.  

Zusammenfassend wird im Folgendem das ermittelte faunistische Potenzial innerhalb des 

Plangebietes der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellt, das auf einer Ortsbe-

gehung im Februar 2025 beruht. 

 

Fledermäuse: 

• An den tws. alten Bäumen im Geltungsbereich sind kleinere Höhlen vorhanden, die für 

Baumfledermäuse als Tagesquartier geeignete Strukturen bedeuten. 

• Die Wohnhäuser haben glatte Außenfassaden und zeigen keine Hinweise auf Brutvö-

gel oder Fledermausquartiere. Dies kann sich u.U. bis zum Abriss ändern, so dass 

dann Verschalungen o.ä. als Tagesquartiere genutzt werden könnten. 

• Möglich sind Fledermausarten der Siedlungsbereiche in der Umgebung, insbesondere 

die Zwergfledermaus, die hier Tagesquartiere und ggf. auch Wochenstuben finden 

könnte. Auch die Breitflügelfledermaus als Art der Dachböden ist in Wohngebäuden 

außerhalb des Geltungsbereichs möglich, jedoch sind keine derartigen Gebäude im 

Wirkbereich. 
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• Die Gehölze können als Leitlinien auf dem Flug dienen und gleichzeitig als Teil des 

Jagdgebiets (Gärten) genutzt werden. 

• In der Umgebung außerhalb des Wirkraums könnten u.a. an den älteren Baumbestän-

den aber auch in Gebäuden im Umfeld Quartiere vorhanden sein.  

• Gärten können als Jagdgebiet durch Fledermäuse genutzt werden. Baumreihen kön-

nen als Leitlinien auf dem Flug dienen. Eine besondere Eignung ist nicht gegeben. 

 

Brutvögel: 

• Die nördlichen Wohnhäuser wiesen bei der Begehung ebenfalls keine Nester oder ein 

offensichtliches Brutplatzangebot auf. Hier können aber z.B. in Nebengebäuden mit 

der Zeit ohne Nutzung Brutvögel der Gebäude sich ansiedeln, wie Amsel oder 

Haussperling. 

• Die Altbaumbestände können ungefährdeten und unempfindlichen Arten als Nistplätze 

dienen. Da auch kleinere Höhlen vorhanden sind und Totholzanteile, ist auch mit Mei-

sen und u.U. Spechten als Höhlenbrütern zu rechnen. Aufgrund der Lage an stark be-

fahrener Straße und in Gärten mit Erholungsnutzung/Fußgängern ist die Eignung je-

doch eingeschränkt. 

• Sträucher und Brachfläche im Gartengrundstück können auch Bodenbrütern Nistmög-

lichkeiten bieten, wenn länger keine Nutzung erfolgt. Derzeit sind die Gärten deutlich 

gepflegt, so dass nur in geringem Umfang Arten wie der Zaunkönig oder das Rotkehl-

chen angenommen werden.  

• In Schleswig-Holstein gefährdete, streng geschützte Arten oder Arten des Anhangs I 

der Vogelschutzrichtlinie können für den Geltungsbereich ausgeschlossen werden.  

• In der Umgebung sind v.a. Siedlungsvögel und Arten der Gehölze zu erwarten. 

 

 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt eines Lebensraumes ist von den unterschiedlichen Bedingungen der 

biotischen (belebten) und der abiotischen (nicht belebten) Faktoren abhängig. Hinzu kommt 

die Intensität der anthropogenen Veränderung des Lebensraumes. 

 

Aufgrund der intensiven Nutzung des Plangebietes ist von einer durchschnittlichen Eignung 

als Lebensraum auszugehen. Besondere Lebensräume bieten die Hausgärten sowie der ver-

einzelte Altbaumbestand. Insgesamt ist mit einer durchschnittlichen biologischen Vielfalt und 

geringen Individuenzahlen zu rechnen. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte die bisherigen Wohnnutzungen fortgeführt werden. 

Die vorhandenen Wohngrundstücke müssten nicht aufgegeben werden und der Baumbestand 

bliebe erhalten.  

 

Auswirkungen der Planung 

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag sind bezüglich der zu erwarteten Artengruppen der Fle-

dermäuse und Brutvögel folgende Konflikte mit möglicher artenschutzrechtlicher Relevanz auf-

geführt: 
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Fledermäuse 

• Gefahr des Tötens oder Verletzens von Tieren (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus)  

• Verlust von Tagesquartieren (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus)  

• Störung bei Bauarbeiten oder durch Licht (Zwergfledermaus, Mückenfledermaus u.a. 

Arten)  

 

Ungefährdete Brutvögel der Gebäude 

• Töten von Tieren bei Abriss des Gebäudes  

 

Ungefährdete Brutvögel der Gehölze 

• Mögliche Betroffenheiten von Individuen bei Gehölzfällung  

• Betroffenheiten von Fortpflanzungsstätten  

• Störungen durch Bauarbeiten  

 

Ungefährdete Brutvögel der Gebüsche und Ruderalflächen 

• Mögliche Betroffenheiten von Individuen bei Gehölzfällung  

• Störungen durch Bauarbeiten  

 

Zur Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbeständen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG werden 

innerhalb des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages für die betroffenen Artengruppen ver-

schiedene Vermeidungsmaßnahmen beschrieben. Diese sind in Kapitel 3 aufgeführt. 

 

Das bereits in Teilbereichen versiegelte Plangebiet weist eine geringe Bedeutung für Tiere auf. 

Vorhandene Gehölz- und Gebäudebestände verfügen über höheres Lebensraumpotenzial. 

Bei Berücksichtigung der Bauzeitenregelungen für die Gehölzrodung, den Gebäudeabriss und 

die Baufeldfreimachung sowie der artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen tritt kein 

Verstoß gegen § 44 Abs. 1 BNatSchG ein. Unter diesen Voraussetzungen kann die Erheblich-

keit des Eingriffs für das Schutzgut Tiere als unerheblich nachteilig eingestuft werden. 

 

2.1.3 Schutzgut Fläche 

Derzeitiger Zustand 

Das Plangebiet ist bereits teilweise versiegelt. Innerhalb der Gartenbereiche sind unversie-

gelte Bereiche vorhanden. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte die Wohnnutzung fortgeführt werden. Eine weitere 

Flächenversiegelung wäre nicht zu erwarten. Der Verbrauchermarkt könnte nicht erweitert 

werden. Ggf. wäre eine Abwanderung an einen anderen Standort zu erwarten und würde dort 

eine Flächeninanspruchnahme verursachen. 

 

Auswirkungen der Planung 

Durch die Planung wird ein weiterer Flächenverbrauch verursacht, der jedoch keine landwirt-

schaftlichen Nutzflächen beansprucht. Es erfolgt eine Umnutzung von Flächen, die im gültigen 

Flächennutzungsplan als gemischte Baufläche dargestellt sind. 
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind als unerheblich nachteilig zu bewerten. Es 

werden keine landwirtschaftlichen Flächen aus der Nutzung genommen. Der Flächenver-

brauch ist im Interesse der Stadt Bredstedt begründet, das bestehende Nahversorgungszent-

rum weiterzuentwickeln und langfristig zu sichern und daher nicht zu vermeiden. 

 

2.1.4 Schutzgut Boden 

Die Bredstedter Geest wird in ihrem Charakter überwiegend von Ablagerungen der Saale-

Eiszeit geprägt. Der Untergrund besteht vor allem aus eiszeitlichem Geschiebemergel (-lehm), 

lehmigem Sand oder Sand. Der Geschiebemergel (-lehm) ist zumeist von Schmelzwasserab-

lagerungen (Sander) aus Sand bis kiesigem Sand überdeckt, der in unterschiedlichen Mäch-

tigkeiten vorkommt. 

 

Gemäß der Bodenkarte (Maßstab 1 : 25.000) sind im Plangebiet Gley und Gley-Podsol als 

vorherrschende Bodentypen zu erwarten. Insgesamt sind sandige bis lehmsandige Bodenver-

hältnisse zu erwarten. Im Plangebiet sind die natürlichen Bodenfunktionen durch die Sied-

lungstätigkeit vollständig überformt, so dass nur in wenigen Bereichen natürliche Bodenstruk-

turen vorhanden sind. 

 

Die Wasserhaltungs- und Pufferfähigkeit ist abhängig von den anzutreffenden Bodenarten und 

aufgrund der überwiegend sandigen Böden als gering einzustufen. Die Grundwasserneubil-

dung ist als mittel bis hoch einzuordnen, durch die vorhandenen Versiegelungen jedoch bereits 

eingeschränkt. Die Böden des Planbereiches sind typisch für die Geest und rund um Bredstedt 

großflächig verbreitet. Seltene Böden sind nicht bekannt. 

 

Derzeit sind keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen im Plangebiet bekannt. Hin-

weise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln gibt es bislang nicht. Gemäß Anlage der 

Kampfmittelverordnung (KampfmV SH 2012) gehört die Stadt Bredstedt auch nicht zu den 

bekannten Bombenabwurfgebieten. 

 

Archivfunktionen bzgl. kultur- und naturgeschichtlicher Gegebenheiten werden im Zuge der 

zukünftigen Baumaßnahme z.B. gem. § 15 Denkmalschutzgesetz berücksichtigt. 

 

Das Relief des Plangebietes ist durch die vorhandenen Nutzungen stark überformt. Das Plan-

gebiet liegt ca. 15 m über NHN. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung wird das Plangebiet weiterhin für den Einzelhandel und zu 

Wohnzwecken genutzt. Weitere Bodenversiegelungen würden nicht vorgenommen. 

 

Auswirkung der Planung 

Durch Versiegelung, Bodenabtrag, -auffüllung und -verdichtung wirkt sich der durch die Pla-

nung des Sondergebietes vorbereitete Eingriff auf die vorhandene Funktionsfähigkeit des Bo-

denhaushaltes aus. Besonders unter versiegelten Flächen werden die natürlichen Funktionen 

des Bodens gestört oder kommen vollständig zum Erliegen. Dies führt zu folgenden Beein-

trächtigungen: 
  



Stadt Bredstedt 37. Änd. F-Plan 

April 2025 Begründung – Entwurf 

Planungsbüro Springer • 24866 Busdorf 30 

- Verlust des Bodens als Wasser-, Luft- und Nährstoffspeicher, 

- Verlust des Bodens als Lebensraum für Tiere und Standort für Pflanzen, 

- Verlust der Filter- und Pufferfunktion des Bodens für das Grundwasser, 

- Verlust der Archivfunktion natur- und kulturgeschichtlicher Gegebenheiten. 

 

Während der Bauphase ist durch das Befahren mit Lkw und Baumaschinen sowie die Lage-

rung von Baumaterialien mit einer Veränderung der Bodenstruktur zu rechnen. Im Zuge der 

Maßnahme sind die Vorgaben des BauGB (§ 202 Schutz des humosen Oberbodens) des Bun-

desbodenschutzgesetzes (BBodSchG u.a. § 7 Vorsorgepflicht) sowie das Kreislaufwirtschafts-

gesetz (KrWG u.a. § 2 und § 6) einzuhalten. 

 

Versiegelung 

Durch die Umsetzung der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Überbauung 

und Versiegelung weiterer Flächen vorbereitet. Innerhalb des Plangebietes sind bereits ca. 

1.050 m² versiegelt. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Fläche versiegelt werden 

wird. 

 

Die detaillierte Bilanzierung des Ausgleichs ist im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 erfolgt. 

 

Für das Schutzgut Boden sind die Auswirkungen des Vorhabens durch die zu erwartende Ver-

siegelung als unerheblich nachteilig einzustufen. Neu versiegelte Flächen werden privat als 

gepflegte Hausgärten genutzt. Seltene Bodenarten liegen nicht vor. Daher sind die Auswirkun-

gen bei Berücksichtigung des Flächenausgleiches als kompensierbar einzustufen. 

 

2.1.5 Schutzgut Wasser 

Derzeitiger Zustand 

Der exakte Grundwasserstand für das Plangebiet ist nicht bekannt. Laut Landschaftsplan sind 

großflächig Grundwasserflurabstände von 0,5 bis unter 1,5 m zu erwarten. Im Geltungsbereich 

sind bereits Flächen verdichtet oder versiegelt, was die Versickerung verringert und den Ober-

flächenabfluss erhöht.. 

 

Oberflächengewässer wie Gräben oder Teiche sind im Gebiet nicht vorhanden.  

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die angestrebte Planung würde sich die derzeitige Situation des Wasserhaushaltes nicht 

ändern. 

 

Auswirkung der Planung 

Durch die geplante Umnutzung der bisherigen Wohngrundstücke kommt es zu einer Erhöhung 

des Oberflächenabflusses, da weitere Teile der Fläche versiegelt werden. Im Rahmen der 

parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 wurde für 

das gesamte Plangebiet ein Konzept zum Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser 

durch die itwh GmbH aus Flensburg ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept gem. des 

Berechnungsprogrammes A-RW1 des LLUR-SH erstellt. Entsprechend der Vorgaben dieser 

Berechnung soll das auf den Dach- und Stellplatzflächen anfallende Niederschlagswasser 
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durch unter den Stellplätzen anzuordnende Rigolen zurückgehalten und versickert werden. 

Die Rigolen erhalten einen Überlauf, um das anfallende Niederschlagswasser zudem entspre-

chend gedrosselt an die örtliche Kanalisation ableiten zu können. 

 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind unerheblich nachteilig. Oberirdische Ge-

wässer sind nicht betroffen. Das Niederschlagswasser wird an mehreren Stellen in Versicke-

rungskisten geleitet, welche mit Notüberläufen ausgestatten sind. Die Entwässerung wird wei-

terhin über die Kanalisation in der Eisenbahnstraße angeschlossen sein, jedoch mit einer re-

duzierten Einleitmenge. 

 

2.1.6 Schutzgut Klima/ Luft 

Derzeitiger Zustand 

Das Klima in Schleswig-Holstein wird von den in Nordeuropa vorherrschenden Großwetterla-

gen wie Westwindströmungen, subtropischen Hochdruckgebieten (Azoren) und polaren Tief-

druckgebieten bestimmt. Aber auch die geographische Lage zwischen Nord- und Ostsee prägt 

das milde, gemäßigte und feuchte Klima mit milden Wintern und kühlen Sommern. 

Ausgeglichene Temperaturen im Jahresgang mit geringen jahreszeitlichen Schwankungen in 

den mittleren Monatstemperaturen, Wolken- und Niederschlagsreichtum mit einer hohen Zahl 

von Regentagen sowie durch Hochnebel und Wolken bedingte, kurze Sonnenscheindauer 

sind Merkmale dieses ozeanisch geprägten Klimas. 

 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag in der Region in den letzten drei Jahrzehnten mit 

ca. 9,2 °C im Bereich der durchschnittlichen Temperatur in Schleswig-Holstein. Die mittlere 

Höhe des Jahresniederschlages beträgt ca. 860 mm und liegt etwas unter dem landesweiten 

Durchschnitt (Bezugszeitraum 1991-2020; DWD o.J.). 

 

Der Wind kommt im Jahresverlauf vorherrschend aus westlichen und südlichen Richtungen. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt zwischen 4,0 und 4,5 m/s, was in der Regel einen regen 

Luftmassenaustausch zur Folge hat. Insgesamt bewirkt die vorherrschende Westdrift den häu-

figen Durchzug atlantischer Tiefdruckausläufer mit kurzen Schlechtwetterabschnitten.  

Extreme Klimaausprägungen wie z.B. sommerliche Überhitzung treten aufgrund des mariti-

men Einflusses kaum auf. Insgesamt ist das Klima des Kreises Nordfriesland aus bioklimati-

scher Sicht als „reizmild“ zu bezeichnen. 

 

Die Grundbelastung der Luft durch Schadstoffe wird in Schleswig-Holstein generell als gering 

eingestuft. 

 

Der Standort weist aufgrund der bisherigen Nutzung als Nahversorgungszentrum mit einer 

großflächigen Versiegelung bereits eine starke Überprägung auf, da sich vegetationsfreie und 

versiegelte Flächen schneller erwärmen als mit Vegetation bedeckte Flächen. Vor diesem Hin-

tergrund ist bereits im bisherigen Zustand mit einer lokalen Erwärmung und lokalen Verände-

rung des nächtlichen Luftaustausches zu rechnen. 
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Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Plangebiet weiter zu Wohnzwecken genutzt 

werden. Vorhandene Gehölzstrukturen würden nicht beeinträchtigt. Eine Veränderung des 

Kleinklimas würde nicht eintreten. 

 

Auswirkungen der Planung 

Die Erweiterungsmaßnahmen bedingen auf das Schutzgut Klima keine wesentlichen Verän-

derungen gegenüber der bisherigen gewerblichen und wohnbaulichen Nutzung. Der Standort 

weist bereits eine starke Überprägung auf. Der Gebäudeumbau, zusätzliche Versiegelungen 

und Gehölzrodungen werden sich bezogen auf den Planbereich und dessen nähere Umge-

bung nicht weiter negativ auf die Gegebenheiten von Lufttemperatur, Luftfeuchte und Wind-

einfluss auswirken als die bislang vorhandenen Gebäude und Nutzungen. 

Mit der Festsetzung von maximalen Versiegelungsanteilen und dem Erhalt sowie der Anpflan-

zung von Gehölzen erfolgen Minimierungsmaßnahmen. 

Eine relevante Zunahme der Luftemissionen durch den Verkehr und durch die Gebäudehei-

zungen ist aufgrund der vorhandenen Nutzungen nicht zu erwarten. 

 

Aufgrund der klimatischen Bedingungen sowie des vorbelasteten Standortes in der Stadt 

Bredstedt sind die Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima/Luft als unerheblich 

nachteilig einzustufen. Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

 

2.1.7 Schutzgut Landschaft 

Derzeitiger Zustand 

Das Erscheinungsbild des Planbereichs ist durch die Wohnbebauung im Norden. Innerhalb 

des Plangebietes befinden sich vereinzelt stärkere Bäume, wovon eine Weide im Garten an 

der Alleestraße, eine Kastanie an der Eisenbahnstraße und ein Ahorn aufgrund ihrer Stamm-

umfänge von mehr als 2 Metern als ortsbildprägend gelten. 

Die umliegende Bebauung im Süden wird überwiegend von mehrgeschossigen Wohnhäusern 

bestimmt. Nach Westen schließt sich weitere Wohnbebauung an. Nördlich der Alleestraße 

sowie östlich der Eisenbahnstraße sind größere Gewerbeflächen vorhanden. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Ohne die in der Bauleitplanung vorgesehene Entwicklung könnte das Plangebiet weiterhin wie 

bisher genutzt werden. Die Wohnbebauung müsste nicht aufgegeben werden. Es müssten 

keine Bäume gefällt werden. Der Verbrauchermarkt könnte nicht erweitert werden. Ggf. wäre 

ein Leerstand oder die Abwanderung an einen anderen Standort zu erwarten. 

 

Auswirkungen der Planung 

Mit der neuen Bebauung wird ein vorhandenes Nahversorgungszentrum modernisiert und er-

weitert. Somit ist der Eingriff in das Ortsbild durch die vorhandene Bebauung stark minimiert.  

Der Abriss der Wohngebäude an der Alleestraße/Eisenbahnstraße wird aufgrund der Lage 

zwischen bereits bestehenden Gewerbeansiedlungen als nicht erheblich eingestuft.  

Die ortsbildprägende Kastanie an der Eisenbahnstraße wird im Rahmen der parallel aufge-

stellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 als zu erhaltend festge-

setzt. Die Entfernung der einer ortsbildprägenden Weide soll durch Baumneupflanzungen im 

Plangebiet bzw. außerhalb ausgeglichen werden. im Rahmen der parallel aufgestellten 
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1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 werden zum Schutz des Orts- und 

Landschaftsbildes die maximale Firsthöhe, die Höhe des Werbepylons und die Anzahl der Wer-

betafeln und Fahnenmasten festgesetzt.  

 

Die Modernisierung und Erweiterung des Verbrauchermarktes wird aufgrund der Lage angren-

zend zu weiteren Gewerbeflächen und mehrgeschossigem Wohnungsbau zu einer geringen 

Veränderung des Ortbildes führen. Minderungen erfolgen im Rahmen der parallel aufgestell-

ten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 u.a. durch die Festsetzung von 

Gebäudehöhen und dem Erhalt von Gehölzstrukturen. Die Planung ist als unerheblich nach-

teilig für das Schutzgut einzustufen. 

 

2.1.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Derzeitiger Zustand 

Archäologische Denkmäler oder Kulturdenkmäler sind im Planbereich derzeit nicht bekannt. 

Das nächstgelegene Kulturdenkmal befindet sich in der Osterstraße 33, ca. 100 m südwestlich 

von der Planbereichsgrenze entfernt. Es handelt sich dabei um ein Wohnhaus, wahrscheinlich 

aus dem 18. Jahrhundert. Eine direkte Sichtbeziehung des Kulturdenkmals zum Plangebiet 

besteht aufgrund der dazwischenliegenden Bebauung nicht.  

Das Plangebiet wird im Archäologie-Atlas SH außerhalb von archäologischen Interessensge-

bieten dargestellt.  

 

Vorhandene Gas- und Stromleitungen verlaufen außerhalb des Plangebietes und werden von 

der Planung nicht betroffen. Innerhalb des Plangebietes verlaufen nur Leitungen, die der Ver-

sorgung des Gebietes selbst dienen. Weitere Sachgüter an der Planung Unbeteiligter sind 

nicht bekannt. 

 

Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung sind keine Veränderungen bezüglich des kulturellen Erbes 

zu erwarten.  

 

Auswirkungen der Planung 

Gemäß der Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes vom 06.01.2025 sind zurzeit 

keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 Abs. 2 DSchG SH 2015 

durch die Umsetzung der vorliegenden Planung festzustellen. Bei der Umsetzung der Planin-

halte ist der § 15 des Denkmalschutzgesetzes zu berücksichtigen. 

 

Kulturdenkmäler und sonstige Sachgüter sind durch die Planung nicht betroffen. 

 

Die Umsetzung des Bebauungsplanes hat nach jetzigem Stand weder nachteilige noch vor-

teilhafte Auswirkungen, da keine Kultur- und Sachgüter von der Planung beeinträchtigt wer-

den.  
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2.1.9 Wechselwirkungen 

Die zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. 

Diese Wechselwirkungen und Querbezüge sind bei der Beurteilung der Folgen eines Eingriffs 

zu betrachten, um sekundäre Effekte und Summationswirkungen erkennen und bewerten zu 

können. In der folgenden Beziehungsmatrix sind zunächst zur Veranschaulichung die Intensi-

täten der Wechselwirkungen dargestellt und allgemein bewertet. 

 

Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die so genannten Um-

weltbelange, bezogenen Auswirkungen betreffen also in Wirklichkeit ein komplexes Wirkungs-

gefüge. Dabei können Eingriffswirkungen auf einen Belang indirekte Sekundärfolgen für ein 

anderes Schutzgut nach sich ziehen. So hat die Überbauung von Böden im Regelfall Auswir-

kungen auf den Wasserhaushalt, indem der Oberflächenabfluss erhöht und die Grundwasser-

neubildung verringert wird. Zusammenhänge kann es aber auch bei Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen geben, die neben den erwünschten Wirkungen bei einem anderen Um-

weltbelang negative Auswirkungen haben können. So kann z.B. die zum Schutz des Men-

schen vor Lärm erforderliche Einrichtung eines Lärmschutzwalles einen zusätzlichen Eingriff 

ins Landschaftsbild darstellen oder die Unterbrechung eines Kaltluftstromes bewirken. 
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Tiere + Pflanzen  ●    ⚫    

Fläche ●  ● ● ⚫  - - - 

Boden ⚫ ●  ⚫  ● ⚫  - 

Wasser  ● ⚫  ● ●  ● ● 

Klima/Luft ● ⚫  ●  - ● ⚫ ● 

Landschaft   - - -  ⚫ ● ⚫ 

Kulturgüter  - - - - ⚫    

Wohnen  -   ⚫ ⚫   ⚫ 

Erholung ⚫ - -  -     

A beeinflusst B:  ⚫ stark ● mittel  wenig - gar nicht 

 

Der räumliche Wirkungsbereich der Umweltauswirkungen bleibt weitestgehend auf das Vor-

habengebiet und dessen unmittelbare Randbereiche beschränkt. So führt der durch eine zu-

sätzliche Versiegelung hervorgerufene Verlust von möglichen Lebensräumen im Plangebiet 

nicht zu einer Verschiebung oder Reduzierung des Artenspektrums im Gemeindegebiet. Auch 

die örtlichen Veränderungen von Boden, Wasser und Klima/Luft führen nicht zu einer großflä-

chigen Veränderung des Klimas einschließlich der Luftqualität. Über das Vorhabengebiet 
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hinausgehende Beeinträchtigungen der Umwelt infolge von Wechselwirkungen zwischen den 

Schutzgütern sind daher nicht zu erwarten. 

 

2.2 Vermeidung von Emissionen und sachgerechter Umgang mit 
Abfällen und Abwässern 

Die Vermeidung von Emissionen wird im Bereich des Plangebietes u.a. durch die Einhaltung 

der Energieeinsparverordnung nach dem aktuellen Stand der Technik gewährleistet. Betriebs-

bedingt gehen darüber hinaus keine stofflichen Emissionen von Verbrauchermärkten aus. Die 

Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 wurde im Rahmen der parallel aufgestellten 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 untersucht. Es sind für eine ver-

träglich Nutzung Lärmschutzwände erforderlich, da eine Vermeidung/Verminderung der Emis-

sionen an den maßgeblichen Schallemissionsquellen nicht möglich ist.  

 

Die Ableitung des Schmutzwassers erfolgt über das vorhandene Kanalsystem und wird dem 

Klärwerk des Wasserverbandes Nord zugeführt.  

Die Abfallbeseitigung erfolgt über die zentrale Müllabfuhr und ist durch Satzung über die Ab-

fallbeseitigung im Kreis Nordfriesland geregelt. 

 

2.3 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effizi-
ente Nutzung von Energie 

Ein Wärme- und Kälteplan gemäß Wärmeplanungsgesetz (WPG) liegt für die Stadt Bredstedt 

bisher nicht vor.  

 

Nach Angeben des Vorhabenträgers erfolgt die technische Umsetzung auf dem Green Buil-

ding Konzept, so dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Das Kon-

zept umfasst sowohl die Gebäudetechnik als auch das Baumaterial. So sind beispielsweise 

die Dacheindeckung mittels Gründach, eine LED-Beleuchtung und moderne Kälte- und Lüf-

tungsanlagen möglich. Im Außenbereich sollen E-Ladesäulen für Autos und Fahrräder instal-

liert werden.  

 

In § 1 Absatz 5 BauGB wird als Grundsatz definiert, dass Bauleitpläne unter anderem dazu 

beitragen sollen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadt-

entwicklung, zu fördern. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz ist festgelegt, 

dass den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rech-

nung getragen werden soll (§ 1a Absatz 5 BauGB).   

Ferner benennt das Baugesetzbuch in § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB die Belange des Um-

weltschutzes, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen 

auch das Klima sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und die sparsame und effiziente 

Nutzung von Energie. 

 

In diesem Zusammenhang sind auch die §§ 25 und 26 des Gesetzes zur Energiewende und 

zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein (EWKG) zu beachten, wonach beim Neubau, einer 

grundlegenden Sanierung oder einer Erweiterung eines für eine Solarnutzung geeigneten 
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offenen Parkplatzes mit mehr als 70 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge über der für eine Solarnut-

zung geeigneten Stellplatzfläche und beim Neubau sowie bei Renovierung von mehr als 

10 Prozent der Dachfläche von Nichtwohngebäuden auf der für eine Solarnutzung geeigneten 

Dachfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren ist. 

 

Da im Plangebiet über 70 Stellplätze erforderlich werden, wird in der parallel aufgestellten 

1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 die Festsetzung aufgenommen, 

dass über der für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu 

installieren ist. Hierfür kann gem. § 25 Absatz 2 EWKG ersatzweise eine Photovoltaikanlage 

zur Stromerzeugung auf anderen Außenflächen eines angrenzenden Gebäudes oder in des-

sen unmittelbarer räumlichen Umgebung installiert werden oder eine solarthermische Anlage 

zur Wärmeerzeugung anstelle einer Photovoltaikanlage installiert werden und der hierdurch in 

Anspruch genommene Anteil auch in Kombination auf die Pflichterfüllung angerechnet wer-

den. 

 

Da zudem ein Neubau bzw. Ausbau eines Nichtwohngebäudes erfolgt, wird in der parallel 

aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 die Festsetzung er-

gänzt, dass auf der für eine Solarnutzung geeigneten Dachfläche eine Photovoltaikanlage zur 

Stromerzeugung zu installieren ist. Zur Erfüllung der Pflicht EWKG kann nach § 26 Absatz 2 

ersatzweise eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung auch auf anderen Außenflächen 

des Gebäudes oder in dessen unmittelbarer räumlichen Umgebung installiert oder eine solar-

thermische Anlage zur Wärmeerzeugung anstelle einer Photovoltaikanlage installiert werden 

und der hierdurch in Anspruch genommene Flächenanteil auch in Kombination auf die Pflicht-

erfüllung angerechnet werden. 

 

2.4 Risiken für die menschliche Gesundheit, Kulturgüter oder die 
Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen 

Hinweise auf Betriebe nach der Störfallverordnung sind im Zuge des Scoping nicht gegeben 

worden. Durch die Bauleitplanung wird keine Ansiedelung von Betrieben vorbereitet, die der 

Störfallverordnung unterliegen. Am gewählten Standort besteht daher kein Risiko für schwere 

Unfälle oder Katastrophen. 

 

2.5 Anfälligkeit des geplanten Vorhabens gegenüber den Folgen 
des Klimawandels  

Bezüglich des Klimawandels ist davon auszugehen, dass  

• die sommerlichen Starkregen regional an Intensität und Häufigkeit zunehmen und  

• mit Wärme verbundene Extreme stark zunehmen, wodurch die Häufigkeit von Hitze-

wellen steigt (MELUND 2017). 

 

Die Planung berücksichtigt folgende hinsichtlich der Folgen des Klimawandels entlastend wir-

kende Maßnahmen:  

• es werden keine Flächen mit klimatisch oder lufthygienisch relevanter Funktion für eine 

Bebauung in Anspruch genommen, 



Stadt Bredstedt 37. Änd. F-Plan 

April 2025 Begründung – Entwurf 

Planungsbüro Springer • 24866 Busdorf 37 

• die im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 zu erhaltenden und anzupflanzenden Bäume spenden Schatten und 

erhöhen die Verdunstung, 

• die Anforderungen des §§ 25 und 26 Photovoltaikanlagen auf Parkplätzen und bei Ge-

bäuden sind einzuhalten. 

 

Die unter Annahmen und Vereinfachungen erstellten Hinweiskarten Starkregengefahren 

(MEKUN 2025) zeigen für das Plangebiet im Süden und Westen Bereiche mit einer potenziell 

erhöhten Überflutungsgefährdung sowohl für außergewöhnliche als auch für extreme Ereig-

nisse. Potenzielle Gefahren bestehen durch Überflutung und Wassereintritt (MEKUN 2024).  

Um den potenziellen Gefahren entgegenzuwirken, soll das Regenwasser über unter den Stell-

plätzen anzuordnende Rigolen zurückgehalten und versickert werden. Die Rigolen erhalten 

einen Überlauf, um das anfallende Niederschlagswasser zudem entsprechend gedrosselt an 

die örtliche Kanalisation ableiten zu können. In dem Gutachten zu den wasserrechtlichen An-

forderungen zum Umgang mit Regenwasser A-RW wird empfohlen  

 

• dass bei der Errichtung des Gebäudes auf die Gründungshöhe in Bezug auf die umlie-

genden Höhenmeter zu achten ist. Durch die Erhöhung des Gebäudes kann von vorn-

herein ein Eindringen von Niederschlagswasser verhindert werden.  

• dass von der westlichen über die südliche Seite des Gebäudes die Oberflächengestal-

tung so angelegt wird, dass das fließende Wasser in kontrollierten Bahnen geleitet 

wird.  

 

Sämtliche Maßnahmen, welche zur Umleitung oder Sammlung des Niederschlagswassers 

führen, sind darauf zu prüfen, dass der Unterlieger keinen Schaden nimmt oder sich seine 

bestehende Situation verschlechtert. 

 

2.6 Kumulative Wirkung von Planungen in einem engen räumli-
chen Zusammenhang 

Mögliche kumulative Wirkungen im Zusammenhang mit anderen Planungen sind derzeit nicht 

bekannt oder zu erwarten.  

In der Stadt Bredstedt befinden sich weitere Bauleitverfahren in der Planung bzw. in der Um-

setzung. Im Hinblick auf die überwiegend wenig erheblichen Auswirkungen und den geringen 

Wirkungsraum der Neuplanungen ist nicht von erheblichen kumulativen Wirkungen auszuge-

hen.  

 

2.7 Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe 

Für den Rückbau und die Neuanlage der Gebäude und versiegelten Flächen werden voraus-

sichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. eingesetzt. 
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2.8 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung könnte die Wohnnutzung im Norden fortgesetzt werden. 

Es würde in nächster Zukunft kein Gebäudeabriss erfolgen. Eine Rodung von Bäumen würde 

nicht erfolgen.  

 

3 SCHUTZ-, MINIMIERUNGS-, AUSGLEICHS- UND ERSATZ-
MAẞNAHMEN 

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft zu unterlassen. Verbleiben nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- bzw. Minimie-

rungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes, so sind gem. § 15 

Abs. 2 BNatSchG Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. 

 

Obwohl durch die Aufstellung der Bauleitplanung selbst nicht in den Naturhaushalt und das 

Landschaftsbild eingegriffen werden kann, sondern nur durch dessen Realisierung, ist die Ein-

griffsregelung dennoch von Bedeutung, da nur bei ihrer Beachtung eine ordnungsgemäße Ab-

wägung aller öffentlichen und privaten Belange möglich ist. 

 

Das geplante Vorhaben wird Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft bezüglich der Ver-

siegelung von Boden und des Abflusses von Niederschlägen auslösen. Die einzelnen Vermei-

dungs-/ Minimierungsmaßnahmen für die Schutzgüter werden im Folgenden dargestellt. Ei-

nige der genannten Maßnahmen sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ohnehin durchzu-

führen und sind somit keine Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Sinne der natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung. Sie werden der Vollständigkeit halber und zum besseren 

Verständnis jedoch mit aufgeführt. 

 

3.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

Zum Schutz der Büronutzung ist bei Neu-, Um- und Ausbau sowie bei Nutzungsänderungen 

im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren der Schallschutz gegen Außenlärm (Gegenstand 

der bautechnischen Nachweise) nach der DIN 4109 Teil 1 und Teil 2 (Ausgabe 01/2018) nach-

zuweisen. Zum Schutz vor Gewerbelärm ist die vorhandene Lärmschutzwand im Süden zu 

erhalten und zu verlängern. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Baumschutz 

Zum Schutz der zu erhaltenden Gehölze ist während der Bau- und Erschließungsarbeiten die 

DIN 18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 

und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ vom Juli 2014 zu berücksichtigen. Diese be-

schreibt im Einzelnen Möglichkeiten, die Bäume davor zu schützen, dass in ihrem Wurzelbe-

reich: 

• das Erdreich abgetragen oder aufgefüllt wird, 

• Baumaterialien gelagert, Maschinen, Fahrzeuge, Container oder Kräne abgestellt oder 

Baustelleneinrichtungen errichtet werden 
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• bodenfeindliche Materialien wie zum Beispiel Streusalz, Kraftstoff, Zement und Heiß-

bitumen gelagert oder aufgebracht werden, 

• Fahrzeuge fahren und dabei die Wurzeln schwer verletzen, 

• Wurzeln ausgerissen oder zerquetscht werden, 

• Stamm oder Äste angefahren, angestoßen oder abgebrochen werden, 

• die Rinde verletzt wird, 

• die Blattmasse stark verringert wird. 

 

Artenschutz 

Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen sind dem artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrag zu entnehmen: 

- Fledermäuse: Zum Vermeiden des Tötens oder Verletzens sind Abrissmaßnahmen 

und Baumfällungen außerhalb der (Sommer-)Quartierzeiten (01. Dezember bis Ende 

Februar) durchzuführen. Bei Abriss ist derzeit kaum mit z.B. Tagesquartiernutzung zu 

rechnen, dies kann sich aber ggf. mit der Zeit ändern. Eine Abweichung von der Bau-

zeitenvorgabe ist denkbar, wenn ein Entfernen z.B. von Verschalungen von Hand mit 

biologischer Baubegleitung und ggf. Stopp der Arbeiten oder Umsetzen von Tieren er-

folgt. 

- Gehölzvögel und Bodenbrüter: Baumfällarbeiten und Baufeldfreimachung außerhalb 

der Brutzeit, d.h. im Zeitraum September bis Februar. Von dem Zeitraum kann abge-

wichen werden, wenn durch Kartierung nachgewiesen wird, dass keine besetzten Nes-

ter vorhanden sind.  

- Gebäudevögel: Abrissarbeiten außerhalb der Brutzeit, d.h. im Zeitraum September bis 

Februar. Von dem Zeitraum kann abgewichen werden, wenn durch Kartierung nach-

gewiesen wird, dass keine besetzten Nester vorhanden sind. 

Die Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Er-

weiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 als Bauzeitenregelung im Textteil (B) der Planzeich-

nung als Hinweis aufgeführt. 

 

Im Hinblick auf das Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt und den damit geplanten § 41a 

BNatSchG sind im Plangebiet – sofern notwendig- Beleuchtungen zu installieren, die keine 

nachteiligen Auswirkungen auf wildlebende Tiere (v.a. Insekten und Fledermäuse) oder Pflan-

zen verursachen. Zu verwenden ist ausschließlich warmweißes Licht bis maximal 3.000 Kelvin 

und mit geringen UV- und Blaulichtanteilen. Die Beleuchtung sollte in möglichst geringer Höhe 

angebracht und nach unten abstrahlend ausgerichtet werden. 

Es wird zusätzlich darauf hingewiesen, dass insbesondere in die Randbereiche mit Gehölzbe-

stand eine Abstrahlung vermieden werden sollte.  

 

Schutzgut Fläche 

Ein Teil der Fläche ist bereits versiegelt. Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermei-

dung von Auswirkungen auf das Schutzgut vorgesehen. 

 

Schutzgut Boden 

Der Geltungsbereich ist bereits teilweise versiegelt. Das maximale Maß der Versiegelung 

wurde im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungspla-

nes Nr. 28 festgesetzt. Die überplanten Böden sind typisch und großflächig im Bereich der 
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Stadt Bredstedt verbreitet. Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe durch Bodenversiegelun-

gen werden im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 erbracht. 

 

Schutzgut Wasser 

Das Regenwasser soll über unter den Stellplätzen anzuordnende Rigolen zurückgehalten und 

versickert werden. Die Rigolen erhalten einen Überlauf, um das anfallende Niederschlagswas-

ser zudem entsprechend gedrosselt an die örtliche Kanalisation ableiten zu können. 

 

Schutzgut Klima/Luft 

Die Rodung der vorhandenen Bäume ist im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 nicht vermeidbar, wobei aufgrund ihres Stamm-

umfanges ortsbildprägende Bäume als zu erhaltend festgesetzt wurden. Durch die Erhaltung 

und vorgesehenen Pflanzmaßnahmen ergeben sich positive Effekte für die Verdunstung, die 

Luftqualität sowie das Kleinklima. Zur Förderung des Klimaschutzes sind Photovoltaikanlagen 

vorgesehen. 

 

Schutzgut Landschaft 

Durch die Erweiterung einer bereits für den Einzelhandel genutzten Fläche erfolgt bereits eine 

Minimierung des Eingriffs. Im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung 

des Bebauungsplanes Nr. 28 erfolgt Festsetzung einer maximalen Firsthöhe von 12,00 m dem 

Schutz des Orts- und Landschaftsbildes. Zudem wird die Höhe des Werbepylons und die An-

zahl der Werbetafeln und Fahnenmasten festgesetzt.  

Der Erhalt ortsbildprägender Bäume sowie vorgesehene Neupflanzungen wirken sich positiv auf 

das Landschafts-/Ortsbild aus. 

 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Es sind keine zusätzlichen Maßnahmen zur Vermeidung oder Minderung von Auswirkungen 

auf das Schutzgut vorgesehen. 

 

3.2 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich 

Unvermeidbare Beeinträchtigungen mit einem entsprechenden Kompensationsbedarf erge-

ben sich für folgende Schutzgüter: 

 

Schutzgut Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt/Ortsbild 

Baumschutz 

Im Planbereich wird im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 28 eine ortsbildprägende Weide gerodet werden. Das Ausgleichserfor-

dernis von fünf Ersatzbäumen für die Weide ergibt sich aus den nicht mehr gültigen Durchfüh-

rungsbestimmungen zum Knickschutz. Weitere ortsbildprägende Gehölze werden nicht gero-

det. 
 

Es erfolgt eine Neupflanzung an anderer Stelle innerhalb oder außerhalb des Geltungsbe-

reichs der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28. 
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Artenschutz 

Für Gehölzvögel und Bodenbrüter ohne Gefährdung geht im Geltungsbereich Gehölz verloren, 

sodass als Verbesserung des Brutplatzangebotes gemäß artenschutzrechtlichem Fachbeitrag 

 

• im Geltungsbereich der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 acht künstliche Nistkästen für Höhlen- und Nischenbrütern an den 

verbleibenden Großbäumen oder Gebäuden im Umfeld von Bäumen anzubringen sind 

und 

• und innerhalb oder außerhalb des Geltungsbereichs der parallel aufgestellten 1. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 28 sechs großkronige Bäume zu 

pflanzen sind. 

 

Schutzgut Boden 

Die Festsetzungen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes Nr. 28 lassen eine Überbauung und Versiegelung weiterer Flächen zu. Insgesamt sind 

ca. 0,9 ha bereits überbaut und versiegelt, so dass die als Eingriff zu wertende Neuversiege-

lung ca. 0,2 ha umfasst.  

 

Entsprechend den Vorgaben des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume zum „Ver-

hältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Az.: IV 268/V 531 – 

5310.23 -) vom 09.12.2013 ist für die Bodenversiegelungen ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 0,5 

zur Verfügung zu stellen. Dies führt zu einem Ausgleichserfordernis von ca. 0,1 ha. 

 

Der Ausgleich wird im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des 

Bebauungsplanes Nr. 28 detailliert ermittelt und über ein Ökokonto erbracht. 

 

4 STANDORTALTERNATIVEN 

Standortalternativen bieten sich für die Umsetzung des o.g. Planvorhabens nicht, da sich der 

Verbrauchermarkt am bestehenden Standort etabliert hat und an die Lage im Ortskern sowie 

an die vorhandene verkehrliche Infrastruktur und die Parkplätze gekoppelt ist. Das Plangebiet 

liegt zudem im zentralen Versorgungsbereich der Stadt Bredstedt. Weitere Lebensmittelein-

zelhandelsbetriebe sind im Innenstadtbereich nicht vorhanden, sodass der Erhalt und die Auf-

wertung dieses Standorts aus Sicht der Stadt Bredstedt ein ausdrückliches Planungsziel dar-

stellen. 

 

5 ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.1 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung und Hinweise 
auf Schwierigkeiten 

Methodische Grundlage für den Umweltbericht ist die Auswertung der vorhandenen Unterla-

gen sowie die planerische Einschätzung auf Basis dieser Unterlagen und einer Ortsbegehung 

mit Biotoptypenkartierung. Darüber hinaus wurden eine Bewertung nach A-RW-1, ein Schall-

gutachten und ein Artenschutzfachbeitrag in der Planung berücksichtigt. 
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Das Prüfverfahren ist nicht technischer - sondern naturwissenschaftlicher Art. Die Gelände-

aufnahmen und Kartierungen wurden gemäß den Hinweisen des gemeinsamen Runderlasses 

„Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume und des Innenministeriums vom 

09.12.2013 vorgenommen. Die Informationen des LfU aus der LANIS Datenbank wurden für 

die Erarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange ausgewertet. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 
 

5.2 Maßnahmen zur Überwachung 

Nach § 4c Satz 1 BauGB muss die Kommune im Rahmen des ‚Monitorings‘ die vorhergese-

henen erheblichen nachteiligen Auswirkungen der Planung überwachen bzw. im Rahmen der 

Überwachung auch die entsprechenden unvorhergesehenen Auswirkungen ermitteln, um so 

in der Lage zu sein, ggf. geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

 

Hierzu sind folgende Überwachungsmaßnahmen geeignet: 

• Für den gesamten Geltungsbereich regelmäßige Überwachungstermine in kurzfristigen 

Abständen im Rahmen der Bauausführung bis zur Fertigstellung zur Überwachung der 

baubedingten Auswirkungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen 

aus der Bevölkerung. 

• Für den gesamten Geltungsbereich unregelmäßige Überwachungstermine in mittel- bis 

langfristigen Abständen zur Überwachung der anlage- und betriebsbedingten Auswir-

kungen sowie gezielte Überprüfung bei entsprechenden Hinweisen aus der Bevölke-

rung. 

• Die o.g. Überwachung erfolgt im Regelfall durch ‚Inaugenscheinnahme‘ und unter räum-

licher Berücksichtigung unmittelbar angrenzender Flächen. 

 

Auf die rechtliche Zuständigkeit anderer Behörden, insbesondere der Bauaufsichtsbehörde im 

Zusammenhang mit der Vollzugskontrolle der Festsetzungen, wird hier allgemein hingewie-

sen. Diese bleibt unabhängig vom Monitoring unberührt.  

Die Überwachung erfolgt unter besonderer Berücksichtigung folgender Projektwirkungen bzw. 

Schutzgüter:  

• Generelle Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der Festsetzungen in Teil A und B 

der Planzeichnung der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes Nr. 28 (hier insbesondere der Erhaltungsgebote, der zulässigen Überbau-

ung und der artenschutzrechtlichen Maßnahmen),  

• Generelle Kontrolle der Umsetzung und Wirksamkeit der Hinweise im Text (Teil B) der 

Planzeichnung der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes Nr. 28, 

• Genereller Schutz und Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen innerhalb und außerhalb 

des Geltungsbereiches vor Baubetrieb,  

• Kontrolle der Berücksichtigung des schonenden Umgangs mit Mutter- bzw. Oberboden,  



Stadt Bredstedt 37. Änd. F-Plan 

April 2025 Begründung – Entwurf 

Planungsbüro Springer • 24866 Busdorf 43 

• Unvorhergesehene Vorkommen gefährdeter / geschützter Arten und Berücksichtigung 

von Artenschutzbestimmungen gemäß BNatSchG und LNatSchG,  

• Unvorhergesehene Vorkommen sonstiger schädlicher Bodenveränderungen (§ 2 

LBodSchG),  

• Unvorhergesehene Vorkommen von Kultur(Boden)denkmälern (§ 15 DSchG), 

• Generelle Kontrolle zur Umsetzung der externen Ausgleichsmaßnahme.  

 

5.3 Zusammenfassung 

Über die 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und die parallel aufgestellte 1. Änderung 

und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 der Stadt Bredstedt sollen die Voraussetzungen 

für den Neu- bzw. Umbau des Verbrauchermarktes und eine komplette Umgestaltung des 

Parkplatzes geschaffen werden. Das Plangebiet wird der entsprechend der südlich angren-

zenden, das bestehende Einzelhandelsgebiet überplanenden Fläche, als Sonstiges Sonder-

gebiet mit der Zweckbestimmung 'Nahversorgungszentrum' dargestellt. 

 

Zusammenfassend werden nachfolgend die durch die Planung möglichen und zu erwartenden 

Auswirkungen auf die Umweltbelange aufgeführt: 

 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit: Das Plangebiet wird als Standort für einen 

Verbrauchermarkt entwickelt. Diese Nutzung ist bereits im südlich angrenzenden Bereich vor-

handen. Im Zuge der Um- und Neuplanung wurde hinsichtlich der angrenzenden Wohn- und 

Geschäftsbebauung und der gewerblichen Nutzung des Plangebietes im Rahmen der parallel 

aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 28 eine Schallimmissions-

prognose erstellt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass bezogen auf den Verkehrslärm inner-

halb des Plangebietes die Anforderungen an den passiven Schallschutz zu berücksichtigen 

sind und bezogen auf den Gewerbelärm die Lärmschutzwand an der südlichen Grundstücks-

grenze durch eine zweite Lärmschutzwand zu ergänzen ist. 

 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt: Das Plangebiet ist teilweise versiegelt. In-

nerhalb des Plangebietes wird der Baumbestand teilweise erhalten. 

Der Gebäudeabriss und Baumfällungen erfolgen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen für 

Fledermäuse gem. § 44 BNatSchG im Zeitraum vom 01. Dezember bis Ende Februar. Baum-

fällarbeiten, Baufeldfreimachung und Abrissarbeiten erfolgen zur Vermeidung von Verbotstat-

beständen für Brutvögel außerhalb der Brutzeit, d.h. im Zeitraum 01. September bis Ende 

Februar. Eine Abweichung von den Bauzeitenvorgaben ist denkbar, wenn bei Gebäuden in 

Bezug auf die Fledermäuse ein Entfernen z.B. von Verschalungen von Hand mit biologischer 

Baubegleitung und ggf. Stopp der Arbeiten oder Umsetzen von Tieren erfolgt bzw. bei Gebäu-

den und Gehölzen bezüglich der Brutvögel durch Kartierung nachgewiesen wird, dass keine 

besetzten Nester vorhanden sind. Als artenschutzrechtliche Ausgleichmaßnahme sind für Ge-

hölzbrüter 6 großkronige Bäume zu pflanzen und 8 Nistkästen anzubringen. 

 

Schutzgut Fläche: Der südlich angrenzende wird bereits größtenteils durch den ansässigen 

Verbrauchermarkt genutzt. Ein Flächenverbrauch ist durch die Inanspruchnahme von Wohn-

grundstücken gegeben. Dieser Flächenverbrauch ist im öffentlichen Interesse an der 
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Bereitstellung einer Versorgungseinrichtung begründet und an dieser Stelle nicht vermeidbar. 

Es wird keine landwirtschaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen. 

 

Schutzgut Boden: Im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Be-

bauungsplans Nr. 28 ist die maximale Flächenversiegelung festgesetzt. Entsprechend der Bi-

lanzierung im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

plans Nr. 28 sind für die möglichen Neuversiegelungen ca. 0,1 ha Ausgleich zur Verfügung zu 

stellen. Der Ausgleich erfolgt über ein Ökokonto. 

 

Schutzgut Wasser: Teile des Plangebietes sind bereits versiegelt. Die Neuversiegelungen wer-

den zu einer weiteren Erhöhung des Oberflächenabflusses und zu einer Verringerung der 

Grundwasserneubildung führen. Das Regenwasser soll über unter den Stellplätzen anzuord-

nende Rigolen zurückgehalten und versickert werden. Die Rigolen erhalten einen Überlauf, 

um das anfallende Niederschlagswasser zudem entsprechend gedrosselt an die örtliche Ka-

nalisation ableiten zu können. 

 

Schutzgut Klima/Luft: Durch die Planung sind keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das 

Schutzgut zu erwarten. Zu erhaltende und anzupflanzende Gehölze wirken sich positiv auf das 

Kleinklima und die Luftqualität aus. 

 

Schutzgut Landschaft: Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten, da der südlich 

angrenzende Bereich bereits im Wesentlichen bebaut und bereits als Nahversorgungszentrum 

genutzt wird. Zudem wird zum Schutz des Ortsbildes im Rahmen der parallel aufgestellten 1. 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 28 die maximale Gebäudehöhe festge-

setzt.  

 

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter: Kulturgüter und Sachgüter an der Planung 

Unbeteiligter werden durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt.  

 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie sind 

aufgrund der Entfernungen sowie der dazwischen gelegenen Nutzungen nicht zu erwarten. 

 

Gesamtbeurteilung 

Mit der Umsetzung der Inhalte der 37. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Bredstedt sind zusätzliche Beeinträchtigungen der beschriebenen Umweltbelange verbunden. 

Diese Beeinträchtigungen sind aufgrund der bisherigen Nutzung und der Lage der Eingriffsflä-

chen angrenzend an die bebaute Ortschaft und die B 5 überwiegend als unerheblich zu be-

zeichnen und insgesamt ausgleichbar. 

 

Nach Durchführung aller in der Bauleitplanung festgesetzten Maßnahmen ist von keinen er-

heblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen der untersuchten Umweltbelange auszuge-

hen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft gelten als ausgeglichen. Das Eintreten von arten-

schutzrechtlichen Zugriffsverboten gem. § 44 BNatSchG ist bei Berücksichtigung der Bau-

zeitenregelung nicht zu erwarten. 
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